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Ämtsblatt

der

Kömglichen Regierung zn Düsseldorf.
Stück 38.

Inhalt des Reichs Gesetzblattes.
937. 910. Das zu Berlin am 11. September 1878
ausgegebene 31. Stück des Reichs-Gesetzblattesenthält:
Nr. 1267. Vertrag zwischen Deutschland,Oestereich-
Ungarn, Frankreich, Großbritannien, Italien, Rußland
und der Türkei. Vom 13. Juli 1878.

Verordnungen n Bekanntmachungen
der Central Behörden.

938. 889. Postkarten für den Verkehr im Weltpost-
Verein.

Vom 1. Oktober ab werden für den Verkehr
im WeltP ostverein besondere mit einem Frankostempel
von 10 Pfennig versehene Weltpostkarten einge¬
führt, welche bei sämmtlichenReichs-Postanstaltenfür
den Stempelwerth verkauft werden.

Diese Karten sind für Mittheilungen nach allen den¬
jenigen Ländern verwendbar, wohin das Porto für den
gewöhnlichen frankirten Brief 20 Pfennig beträgt.
Im Verkehr mit solchen Ländern, wohin ein Briefporto¬
satz von 40 Pf. zur Anwendung kommt, können die
neueu Postkarten dagegen nur nach vorgängiger Vervoll¬
ständigung des Werthbetragesdes Stempels auf 20
Pfennig benutzt werden. Unfrankirte oder unzureichend
frankirte Postkarten gelangen nicht zur Abseuduug.

Andere, als von der Reichs-Postverwaltnng aus¬
gegebene und unmittelbar mit dem Frankostempelver¬
sehene Postkarten werden im internationalen
Verkehr zur P o stb e f ö rd e r u ng nicht zu-
gelass en.

Berlin 7. September 1878.
Der General-Postmeister. Stephan.

939. 895. Beitritt der Republik Peru zum Allge¬
meinen PostVerein.

Zum 1. Oktober tritt die Republik Peru
dem A llgeineinen PostVerein bei. Das Porto
für Briefsendungennach Peru beträgt vom obigen Zeit-
Punkte ab bei sraukirteu Briefen 40 Pfennig für je 15
Gramm, bei Postkarten20 Pfennig; bei Drucksachen,
Waarenproben und Geschäftspapieren 10 Pfennig für
je 50 Gramm. Bei nnfrankirten Briefen kommen 60
Pfennig für je 15 Gramm zur Erhebung. Die Ein¬
schreibgebühr beträgt 20 Pfennig; für die Beschaffung
eines Rückscheines tritt eine weitere Gebühr von 20

Ausgegebenzu Düsseldorf am 21. September 1878.

Jahrgang 1878.
Pfennig hinzu.

Berlin 10. September 1878.
Der General-Postmeister: Stephan.

949. 896. Betreffend die Zahlung der Zinsen der
Reichsanleihenvon 1877 und 1878.

Die am 1. Oktober d. I. fälligen Zinsen der Reichs¬
anleihen von 1877 und 1878 können von da ab bei
der Staatsschulden-Tilgungskasse Hierselbst, Oranien-
straße Nr. 94 unten links, bei der Reichsbank-Haupt-
kasse Hierselbst und bei sämmtlichen Reichsbauk-Haupt-
stellen und Reichsbankstellen, sowie bei denjenigenKai¬
serlichen Oberpostkassen, an deren Sitz sich eine solche
Bankanstalt nicht befindet, täglich, mit Ausnahme der
Sonn- und Festtage und der Kassenrevisionstage, in den
Vormittags-Dienststnnden gegen Ablieferung der betref¬
fenden Coupons in Empfang genommen werden.

Die Coupons müssen nach den Anleihen und den
Apoints geordnet, und es muß ihnen ein, die Stückzahl
und den Betrag der verschiedenen Apoints enthaltendes,
aufgerechnetes, unterschriebenes,und mit Wohnungsan¬
gabe versehenesVerzeichniß beigefügt sein.

Die Einlösung der später fälligen Coupons der
Reichsanleihenwird iu gleicher Weise, ohne besondere
Bekanntmachnng,vom Fälligkeitstage ab erfolgen.

Berlin, den 7. September 1878.
Reichs-Schnlden-Verwaltung. Hering.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
der Provinzial-Behörden.

94t. 900. Der Schulamts-Candidat Wilhelm Dette
zu Elberfeld ist von uns zum ordentlichen Lehrer an
der Realschule I. O. zu Elberfeld ernannt worden.

Coblenz, den 3. September 1878.
Königliches Provinzial-Schul-Collegium.

v. Bardeleben.
942. 901. Betreffend die Abänderung der Vorschriften
über die Verwendung der Wechselstempelmarken,

vom 11. Juli 1873.
Der Bundesrath hat beschlössen,die in der Bekannt¬

machung zur Ausführung des Gesetzes, betreffenddie
Wechselstempelsteuer, vom 23. Juni 1871 (Reichs-Gesetz-
blatt S. 267), unter II zu Z 13 Nr. 2 des Gesetzes
enthaltenen Vorschriften durch folgende Bestimmungen
zu ersetzen.

In Bezug auf die Art uud Weise der Verwendung



der Bnndesstempelmarken zu Wechseln und den dem

Wechselstempel unterworfenen Anweisungen n, s. w.

(Z 24 des Gesetzes) sind nachfolgende Vorschriften zu

beobachten:

1) Die den erforderlichen Steuerbetrag darstellenden

Marken sind ans der Rückseite der Urkunde, und zwar,

wenn die Rückseite noch unbeschrieben ist, am oberen
Rande derselben, anderenfalls unmittelbar unter dem

letzten Vermerke (Indossament n. s> w>), der sich auf der
Rückseite befindet, auf einer leeren Stelle der¬

gestalt aufzukleben, daß oberhalb der Marke kein zur

Niederschreibung eines Vermerkes (Indossamentes,

Manko-Indossamentes u. s. w. hinreichender Raum

übrig bleibt.

Der inländische Inhaber, welcher die Marke aufklebt,
hat sein Indossament oder seinen sonstigen Vermerk un¬

terhalb derselben niederzuschreiben.

2) In jeder einzelnen der aufgeklebten Marken müssen

mindestens die Anfangsbuchstaben des Namens, bezie¬

hungsweise der Firma desjenigen, der die Marke ver¬

wendet, und das Datum der Verwendung (in ara-

bischen Ziffern), mittelst deutlicher Schriftzeichen

(Buchstaben und Ziffern) ohne jede Rasur, Durchstrei-

chuug oder Ueberschrift niedergeschrieben sein (z. B. 7/i

70, statt 7. Januar 1870. E. F. M. statt: Ernst Frie¬

drich Moldenheuer, oder N. V. B. statt Norddeutsche

Vereinsbank).

Es ist jedoch 'auch zulässig, den Kassationsvermerk

ganz oder einzelne Theile desselben (z. B. die Bezeich¬

nung der Firma) durch schwarzen oder farbigen Stem¬

pelabdruck herzustellen.

Enthält der Kassationsvermerk mehr als nach dein

Vorstehenden erforderlich ist (z. B. den ausgeschriebe¬

nen Namen statt der Anfangsbuchstaben, das Datum

in Buchstaben statt in Ziffern n. s. w.), so ist derselbe

dennoch gültig, wenn nur die vorgeschriebenen Stücke

(Anfangsbuchstaben des Namens, beziehungsweise der
Firma und Datum) auf der Marke sich befinden.

Jede Durchkreuzung der Marke, auch

wenn sie die Schriftzeichen nicht be¬

rührt, ist unstatthaft, ebenso die Be¬

zeichnung der Monate September, Okto¬
ber, November und Dezember dnrch 7ber,

8ber, 9ber und 10ber.

3. Bei Ausstellung des Wechsels auf einem gestem¬

pelten Blanket kann der an dem vollen gesetzlichen Be¬

trage der Steuer etwa noch fehlende Theil durch vor¬

schriftsmäßig zu verwendende Stempelmarken ergänzt
werden.

Stempelmarken, welche nicht in der vorgeschriebenen

Weise verwendet worden sind, werden als nicht ver¬

wendet angesehen (Z 14 des Gesetzes).

Berlin, den 11. Jnli 1873.Der Reichskanzler. Im Auftrage: E ck.

Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit wiederholt

zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Cöln, den 4. September 1878.

Königl. Provinzial-Steuer-Direktiou. Meugdehl.

Verordnungen n. Bekanntmachnngen
der Königlichen Negierung.

943- 908. Der für den Handelsmann Friedrich Wil¬
helm Heinrich Küppers zu Hardt unter dem 3. Januar
1878 ausgefertigte Leg. und Gewerbeschein Nr. 5117

zum Hausirhandel mit rohen und gebrannten Kaffeebohnen

ze. ist angeblich verloren gegangen. Dieser Schein wird

hierdurch für ungültig erklärt.

Düsseldorf, den 8. September 1878. III. III. 10186.
944. 911. Der Geometer Alfred Lange zu Mülheim

a. d. Ruhr ist nach bestandener Prüfung vereidigt worden.

Düsseldorf, den 16. September 1878. I. III. 3560.

943. 912. Der für den Adolf Zimmermann aus Neueu-

haufeu unter dem 5. November 1877 ausgefertigte

Leg. und Gewerbeschein Nr. 865 zu Hausirhandel mit
Streu- uud Scheuersand ist angeblich verloren gegangen.

Dieser Schein wird hierdurch für ungültig erklärt.

Düsseldorf, den 12. September 1878. III. III. 10307.

Verordnungen n Bekanntmachnngen
anderer Behörden.

94k. 897. Vom 1. Oetober d. Js. ab wird der Bahn-
Hofs-Postanstalt in Mülheim a. d. Rnhr die Befugniß

zur Ausgabe von Postsendungen an abholende Eorrespon-
denten eingeräumt.

Die Postsendungen, welche daselbst in Empfang ge¬
nommen werden sollen, müssen mit der Bezeichnung:

„Mülheim a. d. Ruhr 2" versehen sein.

Düsseldorf, den 12. September 1878.
Der Kaiserliche Ober-Post-Direktor.

Geheime Postrath: Friederich.947. 902. Mit Bezug auf die Bestimmungen im Z 35.
36. des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865

wird nachstehende Verleihnngs-Urkuude:Im Namen des Königs!
Auf die Muthuug vom 15./22. Mai 1878 wird dem

Heinrich Heinz zu Barmeu-Rittershauseu das Eigenthum

des Bergwerks Adele in den Gemeinden Elberfeld und
Barmen, in den Kreisen Elberfeld und Barmen, Re¬

gierungsbezirke Düsseldorf, Ober-Bergamtsbezirke Dort¬
mund, mit dem Felde von 2,189,000 buchstäblich : Zwei

Millionen Einhnndertnennnndachtzig Tausend Quadrat¬

metern, dessen Begrenzung auf dem zu dieser Urkunde

gehörigen, am heutigen Tage beglaubigten Situations¬
risse mit den Buchstaben g,. d. o. ä. a,. bezeichnet ist,

zur Gewinnung der in diesem Felde vorkommenden

Schwefelkiese nach Vorschrift des Allgemeinen Berggesetzes

vom 24. Juni 1865 hierdurch verliehen.

Dortmund, den 5. September 1878.

II. 8. Königliches Ober-Berg-Amt.

hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Dortmund, den 5. September 1878.

Königliches Ober-Berg-Amt.948. 903. Vom 1. Oetober d. I. ab wird der die
Ortschaften ze. „am Busch, Gliudholz mit Viol und die

an der Landstraße zwischen Bockum und Crefeld belegenen

Häuser" umfaffeude Landbestellbezirk der Postagentur i»

Bockum dem Landbestellbezirke des Postamtes in Crcfeld



einverleibt. In Folge dessen müssen diejenigen nach

den bezeichneten Ortschaften bestimmten Postsendungen,

zu denen nur die Ablieferungsscheine durch den Land¬
briefträger abgetragen werden, bei dem Postamte in

Crefeld abgeholt werden.

Ferner wird vom 1. Oetober d. I. ab die zwischen

Bocknm und Uerdingen bestehende Botenpostverbindnng

aufgehoben. An Stelle derselben wird von demselben

Tage ab eine an Wochentagen zweimal und an Sonn¬

tagen einmal knrsirende Botenpost zwischen Bocknm und

Crefeld mit folgendem. Gange eingerichtet:

I. BotenPost: aus Crefeld 6^ Vorm., in Bockum

8^ Vorm.; aus Bockum 9^ Vorm., in Crefeld 11^ Vorm.

II. Botenpost: ans Crefeld 2 Nachm., in Bocknm

3^ Nachm.; aus Bockum 4^ Nachm. in Crefeld 6^ Nachm.

Düsseldorf, den 13. September 1878.

Der Kaiserliche Ober-Postdirector, Geheime Postrath:
Fr i e d e r ich.949. 913. In Sachen betreffend die Enteignung eiues

zur Durchführung der Bleicherstraße in Barmen bis zur

Schafbrückenstraße erforderlichen Terrainstreifens zur

Größe von 15,73 Quadratmeter aus einem Grundstück

des Zimmermannes Joh. Ludwig Disse zu Barmen,

Abtheilung 1/9 Nr. 761/360 der Parzellen der Gemeinde

Barmen, habe ich in meiner Eigenschaft als Kommissar

der Königlichen Regierung zu Düsseldorf zur Verhand¬

lung mit den Betheiligten über die Entschädigung unter

Vorlegung der definitiv festgestellten Pläne Termin aufDonnerstag, den 2K. September ds Js.,
Nachmittags 4 Uhr an Ort und Stelle an¬
beraumt.

Alle Betheiligten, soweit dieselben nicht besonders vor¬

geladen worden sind, werden hierdurch aufgefordert,

ihre Rechte in dem obigen Termine wahrzunehmen,
unter der Verwarnung, daß bei ihrem Ausbleiben ohne

ihr Zuthun die Entschädigung festgestellt uud wegen

Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt
werden wird.

Elberfeld, den 16. September 1878.

Der Regiernngs-Kommifsar für die Enteignung eines

zur Durchführung der Bleicherstraße in Barmen erfor¬
derlichen Terrainstreifens:

vr. George, Beigeordneter.
959. 916. Die Löschungsquittungen über die zum 31.
März er. eingezahlten Renten-Ablösnngs-Kapitalien sind
von uns

». für die Pflichtigen der zum Bezirke des Appel-

latious-Gerichts in Hamm gehörenden Gemeinden der

Rheinprovinz an die betreffenden Grundbuch-Aemter zur

Löschung der bei den liberirten Grundstücken in den

Grundbüchern eingetragenen Rentenpflichtigkeits-Vermerke,

dagegen

k. für die Pflichtigen der übrigen Gemeinden des

Regierungs-Bezirks Düsseldorf an die betreffenden Steuer-

Kassen zur Aushändigung an die Interessenten, abge¬
sandt worden, wovon die Betheiligten hierdurch in

Kenntniß gesetzt werden.

Münster, den 10. September 1878.
Königliche Direction der Rentenbank.

Personal-Chronik.
93t. 917. Kommun al -Ver w alt nn g.Der Gutsbesitzer Josef Bommes zu Osterath ist zum
zweiten Beigeordneten der BürgermeistereiOsterath er¬
nannt worden.
932. 904. Des Kaisers und Königs Majestät haben
den Regieruugs-Assessor Riutelen Hierselbst zum Regie-
ruugs-Rathzu befördern geruht.

Münster, den 12. September 1878.
Königliche General-Commission.

Patente.
933- 898. Das dem Kaufmann und Patentagenten H.
Raetke zu Berlin unter dem 15. Mai 1877 ans die
Dauer von drei Jahren für den ganzen Umfang des
preußischen Staats ertheilte Patent

auf einen Zugmesser
ist aufgehoben.
934. 899. Das dem Ingenieur Kapitän Herrn Lo-
thian Kerr-Seott zu London unter dem 29. Juni 1877
auf die Dauer von drei Jahren für den ganzen Umfang
des preußischen Staats ertheilte Patent

auf ein Visir für Geschütze in der durch Zeichnung
und Beschreibungnachgewiesenen Zusammensetzung
ist aufgehoben.
933. 905. Das dem Civil-Jngenieur C. Kayser zu
Berlin unter dem 31. März 1877 auf die Dauer von
3 Jahren für den ganzen Umfang des preußischen Staatesertheilte Patent

auf einen Mechanismuszur Bewegung des Ausgleichs¬
ventils an Dampfmaschinen mit konnexialen Cylindern,

ist aufgehoben.
93k. 906. Das dem Ingenieur Herrn Julius Huch
zu Berlin unter dem 30. April 1877 auf die Dauer
von drei Jahren für den ganzen Umfang des preußischen
Staats ertheilte Patent

auf ein durch Beschreibung erläutertes Verfahren,
Thonwaaren durch Jmprägniren mit Lösungen uud
nachfolgendesGlühen zu färben,

ist aufgehoben.
937. 907. Das den Herren Wirth <K Co. zu Frank¬
furt a. M. unter dem 31. März 1877 auf die Dauer

von drei Jahren für den ganzen Umfang des preußischen

Staats ertheilte Patentauf ein durch Zeichnung und Beschreibung erläutertes
Gestell für Rollvorhänge, soweit dasselbe für neu und
eigenthümlich erachtet worden,

ist aufgehoben.
938. 914. Das dem Herrn H. Ballot zu Berlin unter
den 20. Oktober 1876 auf die Dauer von drei Jahren
für den ganzen Umfang des preußischen Staats ertheilte
Patent

auf ein Steuerruderfür Küstenrettungs- uud andere
Boote in der durch Zeichnungund Beschreibungnach¬
gewiesenen Zusammensetzung

ist aufgehoben.
939. 915. Das dem SeilermeisterGustav Thiele zu
Görlitz unter dem 14. Juni 1877 auf die Dauer von
drei Jahren für den ganzen Umfang des preußischen
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Staats ertheilte Patent

auf einen mechanischen Spinnapparat für Seiler und

Reepschläger in der durch Zeichnung und Beschrei¬

bung nachgewiesenen Zusammensetzung, ohne Jeman¬

den in der Benutzung bekannter Theile zu beschränken,

ist aufgehoben.

96«. 918. Zusammenstellung

Nr. der der in den öffentlichen Anzeigern Nr. 132, 133, 134, 135 und 136 zur Besetzung ange- Meldung

Bekanntm. zeigten, gegenwärtig vakanten Dienststellen. bis zum

4226 Lehrer an der katholischen Volksschule in Wevelinghoven. Einkommen: 1090 Mark. —

4227 Klassenlehrerin an der katholischen Volksschule in Oedt, Kreis Kempen. Einkommen: 900 Mark
und Miethsentschädignng von 75 Mark. 27/11

4228 Lehrer an der katholischen Volksschule in St. Hubert, Kreis Kempen. Einkommen: 1050 Mark,

steigend bis 1200 Mark und Miethsentschädignng von 75 resp. 150 Mark. schleunigst.

4258 Klassenlehrer au der .katholischen Volksschule in Wülfrath, Kreis Mettmaun. Einkommen:
1350 Mark. baldigst

4259 Lehrer an der katholischen Volksschule in Walbeck, Kreis Geldern. Einkommen: 1050 Mark und
Miethsentschädigung von 75 Mark. —

4260 Lehrer an der höhern Bürgerschule in Ronsdorf, Kreis Lennep. Einkommen: 1800 Mark. 1/10

4278 Lehrer an der evangelischen Schule in Hiesfeld bei Dinslaken. Einkommen: 1200 Mark nnd
Miethsentschädigung von 150 Mark. —

4279 Klassenlehrer an der evangelischen Falkensteinschnle in Oberhausen. Einkommen: 1200 Mark,

steigend von 3 zu 3 Jahren um 150 Mark bis 1800 Mark, frei Wohnung oder Miethsent-
fchädiguug von 150 resp. 300 Mark. —

4305 Lehrer an der kath. Volksschule in Werden a. d. Ruhr. Einkommen: 1200 Mark und freie
Wohnung :e. 5/10

4340 Hauptlehrer an der katholischen Schule in Unter-Meiderich, Kreis Mülheim a. d. Ruhr. Ein¬

kommen: 1500 Mark, steigend von 3 zu 3 Jahren um 100 Mark bis 1800 Mark freie
Wohnung und Garten:c. baldigst

4229 Stadtbaumeister in Remscheid. Einkommen: 3600 Mark ! 10/10

Redigirt im Büreau der Königlichen Regierung. —

Hierzu eine Extra-Beilage.

Düsseldorf, L. Voß ck Co., Königliche Hofbuchdrucker.
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Kxtra Aeilage
zum

38. Stück des Amtsblattes der Kömglichen Regierung zu Düsseldorf»
Verordnungen u. Vekanntmachnngen

der Central-Vehörden.
W1 909. Anweisung
vom 20. Juli 1878, betreffend die Errichtung und Er¬

haltung der trigonometrischenMarksteine,
Zur Ausführung der Gesetze vom 7, Oktober 1865

(Gesetzsammlung für 1865, Seite 1033) und vom 7.
April >869 (Gesetzsammlung für 1869, Seite 729),
die Errichtung von trigonometrischenMarksteinen be¬
treffend, sowie des Gesetzes vom 3, Juni 1874 zur
Ergänzungder vorgedachten beiden Gesetze (Gesetzsamm¬
lung für 1874, Seite 239) wird auf Grund des Z, 7
des Gesetzes vom 7. Oktober 1865 und des Artikels
II, des Gesetzes vom 7. April 1869 unter Aufhebung
der dieferhalb für die sechs östlichen Provinzen und
für die Provinz Schleswig-Holstein getroffenenbis¬
herigen Anordnungen für den gesammten Umfang des
Staates, mit Ausschluß der Hohenzollernschen Lande,
folgende Anweisungertheilt:
Auswahl der trigonometrischen Punkte
und Bezeichnung der Marksteinfchntz-

flächen.
F. 1. 1. Die Auswahl der trigonometrischen Punkte

und die Bezeichnung der zur Errichtung und Sicher¬
stellung der Marksteine auf denselbenerforderlichen
Bodenflächen erfolgt vor dem Beginne der Messungen
durch die Trigonometer.

Etwaige Wünsche der Eigenthümerbezw. Pächter
oder sonstigen Nutznießer der betreffenden Grundstücke
hinsichtlich der für die trigonometrischen Punkte zu
wählendenBodenflächen sind hierbei thunlichst zu be¬
rücksichtigen.

Zu diesem Behufe sind die betreffenden Eigenthümerzc.
- hinsichtlich der im Besitze des Reiches oder des
Staates befindlichen oder der sonstigen öffentlichen
Grundstückedie zuständigenBehörden oder Beamten —
seitens des betreffendenTrigonometers entweder direkt,
oder durch Vermittelungder Ortsbehörden bezw. der
Gemeinde- und Gutsvorstände schon bei der Rekognos-
cirung des Triangulationsdistriktesvon der vorläufig ge¬
troffenen Auswahl mit dem Eröffnen in Kenntniß zu setzen:

daß etwaige Einwendungengegen die Wahl des
Platzes entweder schriftlich binnen einer angemessen zu
stellenden Frist, oder mündlich spätestens beim Beginne
der Arbeiten auf dem betreffenden Punkte bei dem
Trigonometer anzubringen seien, welcher dieselben, inso¬
weit sich solches ohne Beeinträchtigungder auszuführen¬
den Arbeiten ermöglichen lasse, durch Verlegung des

Ausgegeben zu Düsseldorf am 21. September 1873.

Punktes berücksichtigenwerde.
2. Die Ortsbehörden be^v. die Gemeinde-und Guts¬

vorstände haben auf Ansuchen des Trigonometersbeim
Setzen der Marksteine,über welchen sich keine Holz¬
gerüste befinden, eine mit den Lokalverhältnissenver¬
traute Persönlichkeit als Vertreter abzuordnen,welcher
die Marksteinezu übergeben sind.

Marksteine,über welchen sich Holzgerüste befinde»,
sind den Ortsbehörden bezw. den Gemeinde- und Guts¬
vorständen nach dem Setzen sämmtlicher zu einem Ge¬
meinde- oder zu einem Gutsbezirk gehöriger Marksteine
schriftlich - mittels Verzeichnisses— zu übergeben
(s- 23).

Die Uebergabe erfolgt in beiden Fällen unter Hin¬
weis auf die den Ortsbehörden nach tz, 6 der oben an¬
gezogenen Gesetze vom 7. Oktober 1865 und vom 7.
April 1869 obliegende Verpflichtung:die Erhaltung
der Marksteine und Holzgerüste in ordnungsmäßigem
Stande zu überwachen und von jeder Beschädigung
oder Verrückungderselben dem Kreislandrathe Anzeige
zu machen.

3. Die Ortsbehörden bezw. die Gemeinde- und Guts¬
vorstände, sowie die mit der Beaufsichtigung und Ver¬
waltung der im Besitze des Reiches oder des Staates
befinvlichen oder der sonstigen öffentlichen Grundstücke
beauftragten Beamten, Domainenpächter u. s. w. haben
den auf die Erfüllung der zu 1. und 2. gedachten
Verpflichtungen gerichteten Requisitionen der Trigono¬
meter nachzukommen.

§. 2. Sofern nicht besondere Umstände die Inan¬
spruchnahme eines größeren Terrains nothwendig er¬
scheinen lassen, ist zur Sicherung des Marksteineseine
kreisförmigeBodenfläche von 2 Quadratmeter (gleich
20 preußischen Quadratfuß) Flächeninhalt,deren Um¬
fangslinie nach allen Richtungen hin 79 Zentimeter
(gleich 2^/2 preußische Fuß) vom Mittelpunkte des
Marksteines entfernt ist, und deren Durchmesser mithin
2 X 79 Zentimeter gleich 1 Meter und 58 Zentimeter
beträgt, für den Staat zu erwerben.

Bei der Beackerungzc. des angrenzenden, im Besitze
des betreffendenGrundeigenthümersverbleibenden Bodens
darf die Umfangslinie dieser kreisförmigen Bodenfläche
vom Pfluge :c. nicht berührt werden.

F. 3. Von einer besonderen Absteinung der Um¬
fangs grenzen der für den Staat zu erwerbenden
Marksteinschutzflächen l§, 2) ist in der Regel abzusehen.
Jedoch ist den Eigenthümern bezw. Pächtern oder
sonstigen Nutznießern der betreffenden Grundstücke seitens



der Trigonometer in den Benachrichtigungsschreiben (§. 1)
mitzutheilen, bis auf welchen Abstand vom Mittelpunkte
des Marksteins (Z, 2) das Umgebungsterrain für den
Staat erworben werden soll.

Ist eine größere als die gewöhnliche Marksteinschutz¬
fläche von 2 QuadratmeterFlächeninhalt erforderlich,
so muß dieselbe dem Besitzer :c. von dem Trigonometer
örtlich bezeichnet werden, jedoch ohne daß durch etwaiges
Ausbleiben des Ersteren ein Ausenthalt in den dies-
fälligen Arbeiten herbeigeführt wird.

Z, 4. 1. Befindet sich der Grund und Boden, auf
welchem der Markstein errichtet werden soll, bereits im
Eigenthums des Reiches oder des Staates, so ist von
einer förmlichen Erwerbungder Marksteinschutzfläche in
der Regel abzusehen (§. 12 zu 1), jedoch dem mit der
Beaufsichtigung :c. des betreffenden Grundstücks be¬
trauten Beamten bezw. dem Pächter oder Nutznießer
desselben mitzutheilen, welche Fläche zur Sicherung des
Marksteines (Z. 2) von der Benutzung auszuschließen ist,

2. Gebäude, Hoflagen und Hausgärten bleiben von
der Besetzung mit trigonometrischen Marksteinen bezw.
von der Erwerbung für den Staat zu diesem Zwecke
allgemein ausgeschlossen (ß. 12 zu 2).

3. Ob in denjenigen Fällen, in welchen trigonome¬
trische Punkte auf zu öffentlichem Dienste oder Ge¬
brauche bestimmten,den Provinzen, Kreisen, Gemeinden,
Deich- und sonstigen Verbänden zc. gehörigen ertraglosen
Grundstücken (Liegenschaftskategorie L. des Grundsteuer'
katasters), beispielsweise auf Chausseen, Landstraßen,
Deichen u. dergl. m. errichtet werden, die Markstein¬
schutzflächen für den Staat zu erwerben sind, bleibt
dem Ei messen der trigonometrischen Abtheilungder
Landesaufnahmebezw. besonderer Vereinbarung mit
den betreffenden Verbänden vorbehalten (F. 12 Nr. 3).

Die Erwerbung der Marksteinschutzflächen muß jedoch
nachträglich erfolgen, sofern die betreffenden Grundstücke
veräußert werden oder eine anderweite Bestimmung er¬
halten.
Erwerbung der Marksteinschutzflächen,
Ausmessung und Bezeichnung der trigo¬
nometrischen Punkte in den Grundsteuer¬

karten.
Z. 5. Die Erwerbung der Marksteinschutzflächen (§.

2) für den Staat erfolgt nach den in den ZZ. 6 u.
flgd. dieser Anweisung enthaltenden Vorschriften.

Die Trigonometer haben sich aller
hierauf bezüglichen Verhandlungen mit
den Grundeigenthümern zu enthalten.

6. Nach Beendigung der jährlichen Triangulations¬
arbeiten, und zwar spätestens im Monat Januar des
folgenden Jahres, stellt die trigonometrische Äbtheilung
der Landesaufnahme für jeden Kreis ein vollständiges
Verzeichniß der in demselben festgelegten trigonometrischen
Punkte nach dem anliegenden Muster unter Aus¬
füllung der Spalten 1 bis 4, 14 und 15 auf und
übersendet dasselbe gleichzeitig mit der entsprechenden
Anzahl von Formularen zu den nach den §Z. 7 u.
flgd. anzufertigenden Abschriften und Auszügen aus

denselben, sowie zu den Ueberlassungsurkunden(§. 10)
und Erklärungen der Reichs- oder Staatsverwaltungen
(H. 12), zu den Benachrichtigungen der Interessenten
(Z. 10) und zu den Quittungen entschädignngsberech-
tigter Gruudeigenthümer (Z. 20) der Regierung.

Die Angaben in den Spalten 2 bis 4 sind möglichst
vollständig zu machen, dergestalt,daß danach sowohl
die Ermittelungenzur Ausfüllung der Spalten 5 bis
13 mit Sicherheit vorgenommen werden, als auch später¬
hin Zweifel über die Identität der in die Grnndsteuer-
karteu (Ztz. 8 u. 9) eingetragenenPunkte mit den be¬
züglichen Punkten in den Vermessuugsakteuder Landes¬
aufnahme nicht entstehen können.

Z. 7. Die Regierung fertigt das Verzeichuiß(Z. 6)
dem Katasterkoutroleur des betreffenden Kreises zu,
welcher sich über die örtliche Lage der Marksteine in
geeigneter Weise zn unterrichten und innerhalb der
hierfür seitens der Regierung festzusetzenden Fristen die
Ausmessung der Punkte nach der dieserhalb von demunterzeichneten Finanzminister erlassenen Anweisung(II.)
für das Verfahren bei den Vermessungen behnss der
Fortschreibung der Grundsteuerbücherund Karten vom
31. März 1877 unter Hinzuziehung der betreffenden
Grundeigentümer zu bewirken, die Ergebnisse der
Messung — unter spezieller Verzeichnung der Messungs¬
elemente — in besondere, auf Transparentpapier
(welches später auf eine Unterlage von haltbarem Papier
zu kleben ist) oder auf Kopirleiuwaud in dem Formate
der Ergänzungskarten (H. 8 Nr. I zu a, a. a. O.)
zu entnehmende, demnächst mit dem Namen des Kreises
und der Gemarkung, sowie mit Angabe des Etats¬
jahres, für welches die Fortschreibung der Kataster¬
bücher erfolgt ist, zn versehende Auszüge aus den bei
dem Katasteramte — in der Provinz Westfalen und
der Rheinprovinz in den Gemeindearchiven— nieder¬
gelegten Gcmarkungsreinkarten einzutragen und dem¬
gemäß das Verzeichnißdurch Uebernahme der Kataster-
bezeichnnng:c. sowohl derjenigenParzelle, von welcher
die Marksteinschutzfläche abgezweigt wird, als auch der
Letzteren selbst in die Spalten 5 bis 13 nach Maßgabe
der Grundstenerbücherund Karten und d,r aufgenom¬
menen Fortschreibungsverhandlungen zu vervollständi¬
gen, auch etwaige in dem Verzeichnisse enthaltene un¬
genaue oder unzutreffendeAngaben (mit rother Dinte)
zu berichtigen hat.

2. Ist ein Kreis in mehrere Katasteramtsbezirkezer¬
legt oder ein Kreistheil dem Katasteramtsbezirke eines
benachbarten Kreises zugeschlagenworden, so hat die
Regierung das Verzeichniß (§. 6), falls dasselbe nicht
schon nach jenen Bezirken getrennt aufgestellt ist, dem¬
jenigen Katasterkontroleurzu übersenden, indessen Amts¬
bezirke die größere Anzahl der trigonometrischen Punkte
belegen ist, den übrigen Katasterkontroleuren aber nur
einen Auszug aus dem gedachten Verzeichnisse über die
in dem Amtsbezirke eines jeden derselben bezw. in dem
betreffenden Kreistheile festgelegten trigonometrischen
Punkte zuzufertigen.In solchen Fällen ist das Original
des Verzeichnissesbei den betreffenden Punkten' mit



einem entsprechenden Hinweise zu versehen.
3. Die Aufmessung ist für sämmtliche in dem Ver¬

zeichnisse (§. 6) nachgewiesene trigonometrische Punkte
zu bewirken, gleichviel, ob für dieselben die Erwerbung
der Umgebuugsflächenstattfindet, oder uicht. Ausge¬
nommen von der Aufmessung an Ort uud Stelle bleiben
allein diejenigen Punkte, welche bereits in den betreffen¬
den Eemarkungskarten verzeichnet oder in Gemarkungen
belegen sind, welcher einer in der Ausführung begriffe¬
nen Neumeffuug unterliegen.

4. Wenn die von einein. Katasterkontroleuraufzu¬
messenden trigonometrischenPunkte von erheblicher An¬
zahl sind, so kaun die Regierung demselben die Aus¬
stellung eines speziellen, ihrer Genehmigung unterliegen¬
den Operationsplanesaufgeben, durch welchen bestimmte
Distrikte gebildet werden, innerhalb deren die Auf¬
messung in der gleichzeitig festzustellenden Reihefolge
dergestalt zu bewirken ist/ daß die Ausmessung :c. iu
dem einen Distrikte vollständig erledigt sein muß, bevor
mit derselben in den folgenden Distrikt übergegangen wird.

H. 8. Die nach §. 7 hergestellten Zeichnungen sind
demnächst seitens des Katasterkoutroleurs mit dem ver¬
vollständigten Verzeichnisse — bei distriklsweise erfolgter
Aufmessung (ß, 7 Nr. 4) ebenfalls distriktsweise, mit
einem die aufgemessenen Punkte umfassendenAuszuge
aus dem vervollständigtenVerzeichnisse - uuter Bei¬
fügung der Kostenliquidation :c. und der zu Letzterer
gehörigen Nachweisung der aufgemessenenPunkte (§.
17) der Reg eruug wieder vorzulegen, welche die tech¬
nische Prüfung der Vermessungsarbeiten durch den
Katasteriuspektor herbeiführt, die etwa nothwendigen
Vervollständigungenveranlaßt und die mit blauer Tusche
unter Anwendung der hierfür in der Anweisung für
das Verfahre» bei der Erneuerung der Karten und
Bücher des GrundsteuerkatastersvorgeschriebenenZeichen
zu bewirkende Eintragung der trigonometrischen Punkte
in die Gemarkungsurkarten bezw. in die zu denselben
gehörigen Ergänzungskarten — unter Beifügungder
Bezeichnung der Punkte in den Registern der Landes¬
aufnahme und der neuen Parzellennummern, welche den¬
jenigen Punkten beigele.it worden, für welche die Mark-
sieiiischutzsläche für den Staat zum Eigenthum erworben
ist — ausführen läßt.

§. 9. 1. Die Regierungfertigt hierauf das Ver-
zeichniß bezw. den Auszug aus demselben, sowie die im
§. 8 erwähnten Transparentzeichnungen dem Kataster-
kontroleur wieder zu. Dieser hat die trigonometrischen
Punkte in die bei ihm bezw. in den Gemeindearchiven
beruhenden Gemarkungsreinkarten (§. 7) nach Maß¬
gabe der Vorschriften iin Z. 8, und zwar ebenfalls mit
blauer Tusche, einzutragen und die Zeichnungender
Regierung zur Aufbewahrung in ihrem Katasterarchive
zurückzureichen,das Verzeichnis; selbst bezw. den Auszug
aus demselben aber dem betreffenden Kreislandrath be¬
hufs Einleitung des weiter unten (88- 10 u. flgd.)
vorgeschriebenen Verfahrens zur Feststellung der Ent¬
schädigungsbeträge für die abzutretenden Marksteinschutz¬
flächen zu übersenden.

2. Im Geltungsbereicheder Grundbuchordnung vom
5. Mai 1872 hat der Katasterkontroleur zugleich die
uach 8- 58 derselben erforderlichen,den Ueberlaffuugs-
urkunden (Z. 10 dieser Anweisung) beizufügenden Aus¬
züge und Handzeichnungen(H. 39 Nr. 2 der Anwei¬
sung ^1.^ für das Verfahren bei der Fortschreibungder
Grundsteuerbücherund Karten vom 31. März 1877)
gebührenfrei (§- 17) auszufertigen und gleichzeitigmit
dem oben erwähnten Verzeichnisse bezw. Auszuge dem
Kreislaudrath zu übersenden.

Dabei genügt es, in den fraglichen Auszügen nur
diejenigen Parzellen, von welchen die Bodenflächen ab¬
getrennt werden, gesondert aufzuführen lZ. 40 Nr. 2
und 4 der AnweisungI. vom 3l. März 1877), die
übrigen, bei den betreffenden Mutterrollenartikeln ver¬
bleibenden Parzellen aber summarisch nachzuweisen.

3. Außerhalb des Geltungsbereiches der Grundbuch¬
ordnung vom 5. Mai 1872 sind Handzeichnungen,
Vermessungsbescheinigungen u. dergl. m., wo solche nach
den bestehenden Einrichtungen zum Nachweise des Eigen¬
thumsüberganges erforderlichsind, seitens des Kataster-
kontrolenrs ebenfalls gebührenfrei (Z. 17) auszufertigen.

Z. 10. Der Kreislandrath berechnet in Gemäßheit
der Vorschriften im H. 3 des Gesetzes vom 7. Oktober
1865 bezw. im Artikel I. §. 3 des Gesetzes vom
7. April 1869, sowie unter Berücksichtigung der in die
Spalten 8, 9, und 15 des Verzeichnissesoder des
Auszuges aus demselben (F. 9 dieser Anweisung) ein¬
getragenen Angaben die für sämmtliche dort verzeichnete
Marksteinschntzflächen— mit Ausschluß derjenigen, welche
sich bereits im Eigenthume des Reiches oder des Staates
befinden (Z. 4 Nr. I) oder von' deren Erwerbung
seitens der trigonometrischen Abtheilung der Landes¬
aufnahme etwa abgesehen wird (Z. 4 Nr. 3) — zu
gewährenden Entjchädigungsbelräge, stellt dieselben fest,
trägt die Ergebnisse in die Spalte 16 des Verzeichnisses
ein und benachrichtigt die einzelnen betreffenden Grund¬
eigenthümervon der bewirkten Festsetzung unter Be¬
nutzung eines Formulars nach dem anliegendenMuster
L. und unter gleichzeitiger Uebersendungdes Entwurfs
einer die Angaben der Spalten 2. bis 16. des Ver¬
zeichnisses bezw. des Auszuges für den betreffenden
Punkt enthaltenden Ueberlassungsurkundenach dem an¬
liegenden Muster L. in zwei Exemplaren, von welchen
das eine seitens des Landraths zu vollziehen ist, gegen
Empsaugsbescheiuiguugmit der Aufforderung:

das von ihm (dem Landrath) noch nicht vollzogene
Exemplar der Ueberlassungsurkundemit seiner (des
Gruudeigeuthümers)Unterschrift zu versehen und
binnen einer angemessen festzusetzenden Frist an ihn
(den Landrath) zurückzusenden,widrigenfalls ange¬
nommen werde, daß er (der Grundeigenthümer) es
auf die zwangsweiseEnteignung der Bodenfläche an¬
kommen lasse.

Ferner ist dem Grundeigenthümerhierbei zu eröffnen:
1. daß nach Rücksendung der vollzogenen Ueberlassungs¬

urkunde die Auszahlung des festgestellten Entschädi¬
gungsbetrages an den nach §. 4 des Gesetzes vom



7. Oktober 1865 bezw. nach Artikel I. Z. 4 des
Gesetzes vom 7. April 1369 sich legitimirenden Grund¬
eigenthümerdurch die Kreissteuerkassebezw. die
Steuerkasseerfolgen werde; sowie

2. daß, falls der Grundeigenthümer sich weigere, die
Ueberlassungsurkundezu vollziehen bezw. die Mark¬
steinschutzfläche gegen die festgesetzte Entschädigung frei¬
willig an den Staat abzutreten, oder falls die Ueber¬
lassungsurkunde nicht binnen der angegebenen Frist
vollzogen zurückgesandtsein werde, gemäß der Vor¬
schrift im letzten Absätze des Z. 1. der Gesetze vom
7. Oktober 1865 und vom 7. April 1869 die Er¬
richtung von trigonometrischen Marksteinen betreffend,
die zwangsweise "Enteignung der Marksteinschutzfläche
gegen die festgesetzte Entschädigung und die Einweisung
des Staates in den Besitz derselben durch ihn (den
Landrath) werde bewirkt werden; endlich

3. daß dem Grundeigenthümer, sofern er eine höhere
Entschädigungbeanspruche, freistehe, dieferhalb binnen
einer Präklusivsrist von sechs Wochen den Rechtsweg
zu beschreiten.
Z. 11. I. Die Ausfertigungeiner Ueberlassungs¬

urkunde (H. 10) erfolgt auch dann, wenn seitens der
Grundeigenthümer auf die Gewährung einer Entschädi¬
gung für die abzutretenden Marksteinschutzflächen der
Geringfügigkeit des Betrages wegen oder aus anderen
Gründen verzichtet wird.

In solchen Fällen wird die Angabe des Entschädigungs¬
betrages in Spalte 16 des Verzeichnisses bezw. des
Auszuges und event, auch der Ueberlassungsurkunde
lesbar durchstrichen und in Spalte 17 angegeben, daß
und weshalb ans die Gewährung einer Entschädigung
Verzicht geleistet wird.

2. Liegt ein trigonometrischerPunkt auf der Grenze
zweier oder mehrerer, auf verschiedenenGrundbuchblättern
eingetragener Grundstücke eines und desselben Be¬
sitzers, so ist die von jedem Grundstücke zur Sicherung
des Marksteinsentnommene Fläche für sich genau zu
berechnen und deren Flächeninhalt,behufs Reparation
des Gefammtentschädigungsbetragesauf jede Fläche, in
Spalte 17 des Verzeichnissesbezw. des Auszuges zu
vermerken.

3. Dem Vorstehenden (zu 2) analog ist zu verfahren,
wenn ein trigonometrischerPunkt aus der Grenze zweier
oder mehrerer verschiedenen Besitzern gehöriger
Grundstücke liegt, jedoch mit der Maßgabe, daß in
diesem Falle — in Ermangelung einer gutlichen Eini¬
gung über den Kaufpreis — die Entschädigungnach
Z. 3 des Gesetzes vom 7. Oktober 186S bezw, nach
Artikel I. F. 3 des Gesetzes vom 7. April 1869 für
jede zur Sicherung des Marksteins entnommeneFläche
voll zu berechnen ist.

4. In den vorstehend zu 2 und 3 angegebenen
Fällen ist für jeden Antheil an der Marksteinschutz¬
fläche besonders eine Ueberlassungsurkundeunter ent¬
sprechender Abänderung des Vordrucks im Formular
(Muster V.) auszufertigen.

5. Befindet sich die Marksteinschutzflächeauf der Grenze

zweier oder mehrerer verschiedener Kultur- oder
Bo nit äts klassenabschnitte, für welche nach Z, 3 des
Gesetzes vom 7. Oktober 1865 bezw. nach Artikel I
H. 3 des Gesetzes vom 7. April 1869 verschiedene Ent¬
schädigungssätze zur Anwendung kommen würden, so ist
in Ermangelung einer gütlichen Einigung über den
Kaufpreis der höhere Satz für die ganze Fläche zu
berechnen.

6. Dasselbe ist der Fall, wenn die Marksteinschutz,
fläche von einer Parzelle abgetreten wird, deren Rein¬
ertrag durch Einschätzung nach aliquoten Theilen:c. ohne
genauere Ausnahme der Klassengrenzen ermittelt worden
ist, sofern nicht die Lage der gedachten Fläche innerhalb
der Parzelle jeden Zweifel an der Bonität derselben
ausschließt.

8. 12. 1. Bezüglich derjenigen Marksteinschutzflächen,
welche sich bereits im Besitze des Reiches oder des
Staates befinden und daher von derjenigen Verwaltung,
welcher die hierbei in j^rage kommenden Grnndstücke
unterstellt sind, nicht an die trigonometrische Abtheilung
der Landesansnahme abgetreten werden (Z, 4 Absatz 1),
genügt es, wenn die betreffende Verwaltung eine Er¬
klärung in urkundlicherForm des Inhaltes abgiebt,

daß sie auf jede Benutzung der gedachten Schutzflächen
verzichte und sich verpflichte, dieselben im Eigenthum
des Reiches oder des Staates zu erhalten.
Zu diesem Behufe ist seitens des Kreislandraths

eine — gleichfalls einen Auszug der Spalten 2 bis 15
des Verzeichnisfes(H, 9) enthaltende — Urkunde nach
dem anliegenden Muster v. vorzubereiten und der zu¬
ständigen Behörde zu übersenden, welche dieselbe zu
vollziehen und demnächst dem Landrath wieder zuzu¬
stellen hat.

Einer Entschädigung des Fiskus für
die Verzichtleistuug aufdieNutzung der
fraglichen Schutzflächen bedarf es uicht,

2. Für Punkte auf Gebäuden (Thürmen,
Dampfschornsteinen :c.), welche unter freiwilliger Zu¬
stimmung der Besitzer bestimmt werden -und für welche
eine Umgebnngsfläche nicht zu erwerben ist, wird
gleichfalls eine Entschädigung nicht ge¬
währt. Ueberlassungsurkunden für dieselben sind
nicht auszustellen (Z, 4 Absatz 2).

3. Wird in den in Z. 4 Nr. 3 bezeichneten Fällen
von der Erwerbung der Marksteinschutzflächen abgesehen,
so ist bezüglich derselben nach der Vorschrift unter Nr. I
zu verfahren.

Eine Entschädigung für die Benutzung
der fraglichen Bodenflächen zur Errich¬
tung der trigonometrischen Marksteine
wird in diesen Fällen gleichfalls nicht
gewährt.

Z. 13. Von der nach Z. 10 bewirkten Feststellung
der Entschädigungsbeträgeist seitens des Kreislandraths
unter Zufertiguug einer beglaubigtenAbschrift des nach
ß. 7 vom Katasterkontroleür vervollständigtenVerzeich¬
nisses (§. 6) oder der ebendaselbst bezeichneten, gleich¬
falls vervollständigten Auszüge der trigonometrischen



Abtheilung dcr Landesaufnahme Mittheilung zu machen
und von Letzterer wegen dcr Auszahlung der festge¬
stellten Beträge das Erforderliche zu veranlassen.

Die Auszahlung der gedachten Entschädigungenan
die Kuteressenten erfolgt in Gemäßheit der im tz. 4
des Gesetzes vom 7. Oktober 1865 bezw. im Artikel I
8. 4 des Gesetzes vom 7. April 1869 enthaltenen
Vorschriften (H. 22 dieser Anweisung).

Diejenigen Entschädiaungsberechtiyten, welche von der
ihnen zustehenden Beschreibung des Rechtsweges (Z. 10)
Gebrauch gemacht haben, leisten die Quittung über den
Empfang des festgestellten Entschädigungsbetragesunter
dem Vorbehalte der ihnen demnächst etwa durch richter¬
liche Entscheidungzuzuerkennenden Mehrsorderung.

Z. 14. I. Wird die Ueberlassungsurkunde seitens
des Grnndeigenthümers nicht binnen dcr festgesetzten
Frist vollzogen an den Landrath zurückgesandt,oder
weigert sich der Erstere, die Marksteinschutzfläche gegen
die festgesetzte Entschädigung freiwillig an den Staat
abzutreten, so hat der Landrath die zwangsweiseEnt¬
eignung der Schutzflächeauf Gruud der Vorschrift im
letzten Absätze des F. 1 der Gesetze vom 7. Oktober
1865 und vom 7. April 1869 mittels besonderen Ent-
eicmungsbeschluffes, welcher auf der Titelseite der Ueber¬
lassungsurkunde — oder, sofern solche vom Grund-
eigenthümernicht zurückgesandt worden, ans der Titelseite
eines zu diesem Zwecke neu aufzustellendenExemplars
derselben — auszufertigen ist, zu bewirken nnd Letzteren
dem Grundeigenthümer unter Hinweis auf die ihm nach
K, 10 zu 3 gemachte Eröffnung abschriftlich mitzu¬
theilen.

2. Der vorstehend unter Nr. 1 gedachte Enteignungs¬
beschluß schliesst die Einweisung des Staates in den
Besitz der betreffenden Marksteinschutzfläche von selbst
ein, so daß es einer örtlichen Uebergabe bezw. Besitz¬
nahme der Letzteren durch ein Organ der Staatsver¬
waltung nicht bedarf,

8- 15. Im Bereiche der Grundbuchordnung vom
5. Mai 1872 hat der Kreislandrath die von den In¬
teressenten vollzogenen (§. 10) bezw. die mit dem
Enteignungsbeschlusse versehenen Ueberlassungsurkunden
(Z. 14.), nachdcm er die Ersteren gleichfalls vollzogen,
unter Beifügung der von dem Katasterkontroleur nach
Z. 9. dieser Anweisung angefertigtenAuszüge und Hand¬
zeichnungendem zuständigen Wrundbuchamte mit dem
Antrage zu übersenden:

die Abschreibung der Marksteiuschutzflächen im Grund¬
buche gemäß Z. 5 des Gesetzes vom 7. Oktober 1865
und Artikel I Z. 5 des Gesetzes vom 7. April 1869
bezw. nach dem Gesetze vom 3. Juni 1874 zu ver¬
anlassen, auch, daß dies geschehen oder event, daß
die betreffenden Flächen im Grundbuchenicht aufge¬
führt sind, nnter den Ueberlaffuugsurkundenzu be¬
scheinigen und dieselben demnächst an ihn zurückgelangen
zu lassen.
2. Außerhalb des Bereiches der Grundbuchordnung

vom 5. Mai 1872 hat der Kreislandrath da, wo zur
Eintragung des Eigenthumsüberganges besondere öffent¬

liche Bücher bestehen, oder wo nach den bestehenden
Einrichtungen von dem Eigenthumsübergange Nachricht
zu den Gerichtsakten zu nehmen ist, der zuständigen
Gerichts- oder sonstigen Behörde von dem erfolgten
Eigenthumsübergangebezw. von der zwangsweisenEnt¬
eignung Nachricht zu geben bezw. dieselbe um die Ein¬
tragung des Eigenthumsüberganges uud event, um die
Löschung etwaiger privatrechtlicher Belastungen zu er¬
suchen.

Der Enteignungsbeschluß des Landraths steht
hierbei event, dem Erkenntnisse eines Gerichtes
gleich.

H, 16. Die von den Interessenten vollzogenen (Z. 10)
oder mit dem Enteignungsbeschlufseversehenen (8- 14)
bezw. vom Grundbuchamte bescheinigten (Z 15) Ueber¬
lassungsurkunden hat der Kreislandrath mit den im
Z. 12 erwähnten Erklärungen (nach Muster v.) der
Reichs- oder Staatsverwaltungen unter Wiederbeifügung
des ihm nack Z. 9 vom Katasterkontroleurübergebenen
und vervollständigten Verzeichnisses oder Auszuges (H. 10)
der Regierung einzureichen, welche die Ueberlassungs¬
urkunden :c. an die trigonometrische Abtheilung der
Landesaufnahme abgiebt, die Verzeichnisse und die Aus¬
züge aus denselben aber nebst den im Z. 8 erwähnten
Zeichnungen in ihrem Katasterarchiv, und zwar die
Letzteren bei den im Fortschreibungswegeentstandenen
Ergänzungskarten für die betreffende Gemarkung, auf¬
bewahrt.
Kosten der Aufmessung der Marksteine, Ver¬
gütung der vorübergehenden Flurbeschädi¬

gungen zc.
Z, 17. 1. Die Kosten, welche durch die Aufmessung

der trigonometrischenPunkte, insbesonderedurch die zu
diesem Behufe seitens der Katasterkontroleure auszu¬
führenden Reisen:c. entstehen, fallen dem Fonds der
Landesaufnahmezur Last.

2. Die Regierung setzt die Kosten auf Grund der
von den Katasterkontroleuren'beizubringendenspeziellen
Nachweise über die für Reise- und Zehrungskosten,
Arbeitslöhne :c. entstandenen Auslagen nach stattge¬
habter Prüfung der Vermeffungsarbeitenund Erledigung
etwaiger Anstünde (Z. 8) nach billigem Ermessen in
Form eines Pauschquantumsfest und übersendetdie
betreffenden, in doppelter Ausfertigung aufzustellenden
Liquidationen mit den oben gedachten speziellen Nach¬
weisen gesammelt unter Beifügung einer ebenfalls
doppelt anzufertigenden Nachweisung nach dem anliegenden
Muster L. der trigonometrischenAbtheilung der Landes¬
aufnahme, welche ihrerseits behufs Auszahlung der fest¬
gesetzten Beträge an die Katasterkontroleure das Er¬
forderlicheveranlaßt (Z 22).j

Bei der Festsetzung der Kosten ist darauf Rücksicht
zu nehmen, ob die Ausmessung der trigonometrischen
Punkte mit der Erledigung anderer Geschäftsangelegen¬
heiten, welche an sich schon die Annahme von Ärbeits-
leuteu zc. und die Ausführung der Reise bedingen, ver¬
bunden werden konnte. Sofern Letzteres der Fall, ist
das Pauschquantum entsprechend geringer zu bemessen.



Diejenigen Kosten, welche den Katasterkontroleuren

etwa aus der Heranziehung besonderer Hülfsarbeiter
zur Anfertigung der unter Nr. 2 und 3 un Z. 9 dieser

Anweisung erwähnten Auszüge und Handzeichnungen,

sowie aus der Beschaffung des erforderlichen Papiers
und der Formulare erwachsen, können bei der Be¬

messung des Pauschquautums mit in Ansatz gebracht
werden.

In gleicher Weise sind die von den Katasterkontro¬

leuren etwa mit den Grundeigenthümern vereinbarten

und an Letztere sogleich ausgezahlten Vergütungen für

vorübergehende Flnrbeschädiguugen (8- 20 Nr. 3),

nachdem die Negierung die Nothwendigkeit derselben

geprüft und bescheinigt hat, bei Bemessung des Pausch¬

quantums mit in Ansatz zu bringen.

3. In denjenigen Fällen, in welchen seitens der

Regierung ausnahmsweise andere Feldmesser mit der

Ausführung der Ausmessnngs- und der sonstigen hier¬

mit zusammenhängenden Arbeiten (HZ. 7—9) unter

der Aufsicht und Leitung der Katasterkoutroleure beauf¬
tragt werden, kann vor Ertheilung des 'Auftrages von

der Regierung für die Ausführung sämmtlicher Ar¬

beiten eine mäßige Gebühr für den Punkt festgesetzt

werden, deren Höhe sich je nach den besonderen Ver¬
hältnissen des betreffenden Kreises oder Kreistheiles

richtet. Dergleichen Festsetzungen unterliegen jedoch der

vorherigen Genehmigung des Finanzministeriums.
4. Im Laufe der Vermessungsarbeiten können den

Katasterkontroleuren bezw. den von der Regierung mit

der Ausführung besonders beauftragten Feldmessern in

gleicher Weife, wie solches bei den Vermessungsarbeiten

behufs Fortschreibung der Grundstenerbücher und

Karten nach Z. 55 der im Z. 7 gedachten Anweisung

II. vom 31. März 1877 geschehen kann, nach Maß¬
gabe des Umfanqes der abgelieferten Arbeiten auf Grund

des Gutachtens des Katasterinfpeklors seitens der Re¬

gierung Vorschußzahlungen gewährt werden. Der¬
gleichen Vorschüsse sind aus der nächsten, seitens der

trigonometrischen Abtheilung für den beireffenden Ka¬

tasterkontroleur bezw, Feldmesser erfolgenden defini¬

tiven Zahlung sZ. 22) zu decken.

8- 18. Zu den vorübergehenden Beschädigungen der
Grundstücke, für welche nach Z. 2 des Gesetzes vom

7. Oktober 1865 bezw. Artikel I Z. 2 des Gesetzes

vom 7. April 1869 Ersatz zu leisten ist, gehören solche

Flurbeschädigungen oder Wirthsschaftsbehindemugen,

welche dnrch die Erbauung oder das zeitweise Stehen¬

bleiben der Signale, die Einsenknng der Marksteine

oder durch andere zur Ausführung der trigonome¬

trischen, sowie aller späteren, zur Ausführung der Lan¬

desvermessung erforderlichen Detailmessuugeu nothwen¬

dige Arbeiten, insbesondere durch das Auslichten der
Visirlinien u. dgl. m verursacht werden.

Z. 19. l. Die Vergütung für solche Flurbefchädi-

gungen, welche durch die Ausführung der trigonome¬

trischen Arbeiten:c. seitens der Trigonometer verur¬

sacht worden sind, erfolgt durch die Letzteren. Sofern

hierbei über die Höhe' der Vergütung eine Einigung

nicht erzielt wird, ist sofort unter spezieller Bezeich:
nnng der Art und des Umfanges der verursachten Flur¬

beschädigung seitens des Trigonometers die Vermitte¬
lung des Kreislandraths nachzusuchen, welcher den ent¬

standenen Schaden — möglichst unter Vermeidung be¬

sonderer Kosten — durch Sachverständige, und zwar

in der Regel durch den Gemeindevorstand, inner¬

halb eines Zeitraums von längsteusg
Wochen nach der Schadenzusügung ab¬

schätzen läßt, den Beschädigten darüber hört und, sofern

der abgeschätzte Betrag angemessen erscheint, auch der

Besitzer des beschädigten Grundstücks sich mit demselben

einverstanden erklärt, das Ergebniß der Verhandlungen

der trigonometrischen Abtheilung der Landesaufnahme

mittheilt, welche wegen der Auszahlung des Entschädi¬

gungsbetrages an den Grundeigenthümer das Erfor¬

derliche veranlaßt (tz. 22).

2. Ansprüche auf dergleichen Vergütungeil, welche
nicht sofort regnlirt sein sollten, sind spätestens 6 Wo

chen nachher bezw. bis zu dem seitens der Trigono¬

meter durch die Kreisblätter bekannt zu machenden

Schlußtermine bei den betreffenden Trigonometer oder

event, bei der trigonometrischen Abtheilung der Lan¬

desaufnahme anzubringen, widrigenfalls Letztere auf

die Entscheidung einer im Verwaltungswege berufene»

Abschätzungskommifsioii nicht mehr einzugehen, vielmehr

den Eigenthümer auf dem Rechtsweg zu verweisen hat.

3. Die Vergütung für die durch das längere Ste¬

henbleiben der trigonometrischen Signale den Grund-

eigenthümern entzogene oder beschränkte Nutzung des

ihnen verbliebenen Grundes und Bodens bleibt, sofern

dieselbe nicht schon in der vorstehend zu 1 und 2 ge-

dachten Vergütung mit inbegriffen ist, besonderer Ver¬

einbarung vorbehalten. Die Kreislandrälhe haben den

hierauf bezüglichen Requisitionen der trigonometrischen

Abtheilung der Landesaufnahme Folge zu geben.

8. 20. 1. Bei der Ausmessung der trigonometrischen

Punkte (Z. hat der Kaiasterkontroleur bezw. der

von der Regierung hiermit besonders beauftragte Feld¬
messer auf die Schonung der Grundstücke und der

darauf befindlichen Früchte :c. in jeder thunlichen Weise

Bedacht zu nehmen, auch darauf zu halten, daß

dasselbe seitens der von ihm beschäftigten Arbeitsleute
geschieht.

Für jede unnöthige Beschädigung bleibt der betref¬

fende Katasterkontroleur bezw. Feldmesser verhaftet.
2. Sind Flurbeschädigungen (S. 18) bei der Auf¬

messung der trigonometrischen Punkte nicht zu vermei¬

den gewesen, so erfolgt die Feststellung derselben nach

Vereinbarung mit dem Grundeigenthümer an Ort und

Stelle durch den Katasterkontroleur bezw. Feldmesser,

welcher den vereinbarten Betrag sogleich an den Be¬

schädigten gegen dessen auf eiuem Formular nach dem

beiliegenden Muster auszustellende Quittung auszu¬

zahlen und demnächst mit den übrigen Aufmessungs¬
kosten :c. zusammen zu liquidiren hat.

3.^ Später erhobene oder solche Ansprüche, stber

welche eine Einigung nicht erzielt worden ist, sind sei-



tens der Grundeigenthümer entweder unmittelbar, oder
durch Vermittelung des Katasterkontroleurs bei dem
Kreislandrath anzubringen, welche die zur Anzeige ge¬
brachte Flurbeschädigung und deren Nothwendigkeit
ungesäumt festzustellen, auch die Abschätzung des Scha¬
dens gemäß Z. 19 herbeizuführen und über das Er¬
gebniß der Verhandlungenunter Einreichung der
Akten an die Regierung zu berichten hat. Letztere stellt
die Richtigkeit und Angemesseuheit der Forderung fest
— zu welchem Zwecke sie event, auch das Gutachten
des Katasterinfpeklorserfordert—bescheinigt die Noth¬
wendigkeit der Flurbeschädigung,sowie die Angemesseu¬
heit des Entschädigungsbetragesauf einem bis auf die
Namensunterschrift des Empfangsberechtigtenauszufül¬
lenden Quittuugsformularnach Muster?.'undübersendet
die Verhandlungen:c. der trigonometrischenAbtheilung
der Landesaufnahme, welche wegen Auszahlung des
Einschädigungsbetrages das Erforderliche veranlaßt,

8, 2>. 1. Erhebt der Beschädigte gegen das Er¬
gebniß der Abschätzung 19, 20) Widerspruch, so
ist er nach Maßgabe des §. 2 des Gesetzes vom 7.
Oktober 1865 bezw. des Artikels I §. 2 des Gesetzes
vom 7. April 1869 aus den Rechtsweg zu verweisen.

2. Ansprüche, welche erst nach Ablauf eines ein¬
ährigen Zeitraumes seit der angeblichen Schadenzu-
'iigung geltend gemacht werden, sind von den Trigo-
ometern bezw. dem Katasterkontroleur oder dem Kreis-
andrath unter Hinweis auf die Vorschrift im §. 2
bs. 2 des Gesetzes vom 7. Oktober 1865 bezw. im
rtikel I Z. 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 7. April
869 ohne Weiteres zurückzuweisen.
H.22. 1. Behufs Auszahlung der Entschädigungsbeträge

ür die von den Gruudeigenthümern abgetretenenMark-
ieiiischutzflächen für Flurbeschädigungen?c. hat die tri-
oiiometrische Abtheilung der Landesaufnahme die er-
orderlichen Geldbeträgeder betreffendenRegieruugs-
Dptkaffe zu übersenden, welche die Auszahlung gegen
uittung der legitimirten Empfänger, zu deren Er¬

Heilung in den Fällen des H. 20 das daselbst bezeich¬
ne Formular nach Muster 1?. zu verwenden ist,
urch Vermittelungder betreffenden Kreissteuerkassen
ezw. Steuerkassenbewirkt und die sämmtlichen Quitt¬
ungen demnächst der genannten trigonometrischenAb¬
heilung übersendet.
2. Die Entschädigungsbeträgefür die Vermeffuugs-

rbeiten:c. (ZZ. 17 und 20) der Katasterkontroleure
ezw. Feldmesser werden seitens der trigonometrischen
Theilung der Negierung überwiesen, welche aus den-

elben zunächst die auf die fraglichen Arbeiten etwa ge-
Heten Vorschüsse (Z. 17 Nr. 4) decken und die
verschießenden Beträge demnächst an die betreffenden
atasterkontroleure bezw. Feldmesser auszahlen läßt,
ie Quittungen derselben aber der trigonometrischen
btheilung übersendet.
Herstellung der Mark st eine gegen Be-

chädigung durch Muthwillen oder bei
Ausführung baulicher Anlagen:c.

23.1. Die Ortsbehördeu bezw. die Gemeinde- und

Gutsvorstände, welchen die in ihrem Bereiche belegenen
trigonometrischenMarksteine nebst den darüber befind¬
lichen Holzgerüsten bereits seitens der Trigonometer
übergeben worden sind (§. 1), haben sich der ihnen
gesetzlich auferlegten Sorge für die Erhaltung der
Marksteine und Holzgerüste in ordnungsmäßigemStande
— hinsichilich der Letzteren nur bis zu dem seitens der
Landesaufnahme anzuordnenden Abbrüche und Verkaufe
derselben — zu unterziehen. Zu diesem Behufe haben
die Ortsbehörden :c. sogleich nach dem Setzen der
Marksteinein ortsüblicher Weise bekannt zu machen,
daß und wo dieselben gesetzt worden sind, sowie daß
die Beschädigung, Verrückung und Entfernung der
Marksteine und der darüber befindlichenHolzgerüste
nach dem Gesetze unter Strafe gestellt ist. Auch haben
sie dieselben durch das ihnen etwa zur Verfügung
stehende Feld- bezw. Forstschutzpersonalüberwachen zu
lassen

Die Landräthe haben hierüber durch die patrouilli-
renden Gendarmen, welche bei den von ihnen vorzu¬
nehmenden Revisionen übrigens jede Beschädigung der
Feldfrüchte thunlichst zu vermeiden haben Kontrole zu
üben. Zu diesem Behufe ist den Landräthen sogleich
nach dem Eingange der Verzeichnisse 6) seitens der
Regierung ein die Spalten 1 bis 4 umfassender Aus¬
zug aus denselben zuzufertigen.

2. Die von den Ortsbehördenbezw, den Gemeinde-
nnd Gutsvorständeu gemeldeten oder von den Gendarmen
bemerkten Beschädigungen oder Verrückungen an
Marksteinenoder Holzgerüsten sind seitens der Land¬
räthe der trigonometrischen Abtheilung der Landesauf¬
nahme direkt mitzutheilen, welche die nothwendigen
Herstellungsarbeiten auf Kosten des Fonds der Landes¬
aufnahme vorbehaltlichdes demselben etwa gegen die
Urheber der Beschädigung zustehenden Anspruches auf
Schadenersatz anordnen wird.

Die Herbeiführungetwaiger Strafverfolgungenist
Sache der Kreislandräthe,welche deshalb sofort nach
bemerkter Beschädigung Recherchen nach den Urhebern
derselben anzustellen, wie auch deren Erfolg der trigo¬
nometrischen Abtheilung der Landesaufnahme mitzu¬
theilen haben.

Z, 24. Um den aus der Verrückung oder Beseiti¬
gung der Marksteine,insbesonderebei der Anlage von
Eisenbahnen:c, entstehendenUuzuträglichkeiten wirksam
zu begegnen, ist bei Aufstellung der Entwürfe zur An¬
lage neuer oder zur Veränderung bereits vorhandener
Eisenbahnen, Chausseen, Landstraßen, Deiche, Kanäle
und anderer derartiger öffentlicher Bauunternehmungen
von vornherein die Lage der Marksteine zu berücksich¬
tigen und bei Bestimmung der Richtungslinien:c.,
soweit dies ohne erhebliche Unzuträglichkeitenirgend
geschehen kann, auf deren Erhaltung Bedacht zu neh¬
men. Die Baubeamten sind deshalb durch die zustän¬
digen Behörden anzuweisen, auf den Situationsplänen
zu neuen Chaussee-, Eisenbahn- und sonstigen Bauan¬
lagen die Standpunkteder dabei in Betracht kommen¬
den Marksteine genau und richtig zu verzeichnen.



Au diesem Behufe hat jede Regierung den betreffen¬
den Baubeamten ihres Bezirks einen Auszug aus dem
Verzeichnisse der trigonometrischenPunkie in dem be¬
treffenden Kreise, die' Tpalten 1 bis 7 desselben um¬
fassend, mit dem Hinweis darauf zu übersenden, daß
die fraglichen Punkte in den bei den Katasterämteru—
in der Provinz Westfalen und der Rheinprovin; in
den Gemeindearchiven — niedergelegten Gemarkungs-
reinkarten verzeichnet seien und daher ihr Standpunkt
durch Einsichtnahme der fraglichenKarten leicht ermit¬
telt werden könne.

Z, 25. l. Wo ohne Verletzung überwiegender
öffentlicher Interessen eine Verlegungder Marksteine
nicht umgangen werden kann, ist nach erfolgter Fest¬
stellung des Bauplanes der trigonometrischen Abthei¬
lung der Landesaufnahme durch die betreffende Bau¬
behörde sofort Mittheilung hiervon zu machen, damit
hiernächst wegen der erforderlichen Verlegung - nach
Maßgabe des Bauplanes und in einer nach Lage der
Bauausführungzu bemefsendeu Frist — eine Verstän¬
digung zwischen dem Bauunternehmer :c. und der ge¬
nannten trigonometrischenAbtheilung herbeigeführt
werden kann.

Eine gleiche Benachrichtigung der Letzteren muß sei¬
tens des Landraths (§. 23 Nr. 2) eintreten, sobald
mit Kirchthürmen, Dampsschornsteineu und ähnlichen
Bauten, welche als trigonometrische Punkte bezeichnet
worden sind, bauliche Veränderungen,welche event- eine
Verlegung des trigonometrischen' Punktes zur Folge
haben können, oder Neubauten vorgenommen werden
sollen, oder wenn deren Zerstörung durch elementare
Einflüsse herbeigeführtworden ist öder herbeigeführt zu
werden droht. (Bergl. Z. 6. des Gesetzes vom 7.
Oktober 1865 und Artikel I §. 6 des Gesetzes vom
7. April 1869.)

2. Die für die etwaige Verlegung eines trigono¬
metrischen Punktes nöthigen Messungen erfolgen von
Seiten der trigonometrischen Abtheilung der Landes¬
aufnahme durch einen von derselben hierzu abzuordnen¬
den Kommissar. Im Uebrigen ist die Ausmessung:c.
des neuen Punktes und die Erwerbung der Markstein-
schutzfläche nach den Vorschriften dieser Anweisung zu
bewirken und der bisherige Punkt in den Karten :c.
der Katasterverwaltung zu löschen.

3. Sämmtliche durch die Verlegung eines trigono¬
metrischen Punktes, durch die Ausmessung :c. desselben

und die Erwerbung der Marksteinschutzfläche eutstehende
Kosten einschließlich der Vergütungen für die vorüber¬
gehenden Flurbeschädigungen sZZ. 17 bis 2l) fallen
event, der die Verlegung des Marksteines beantragenden
Behörde oder Gesellschaft:c. zur Last, welche zugleich
in den Besitz der seinerzeit für den Staat erworbenen
Marksteinschutzfläche des bisherigen Punktes tritt.

Ist die Fläche im Grundbuche oder — außerhalb
des Bereiches der Grundbnchordnnng vom 5. Mai
1872 — in den zur Eintragung des Eigenthumsüber¬
ganges geführten öffentlichen Büchern oder Gerichts¬
akten für den Fiskus abgeschrieben,so hat der Kreis-
landrath wegen Richtigstellungdes Grundbuches :c. die
erforderlichen Schritte zu thun. Er vertritt hierbei
den Fiskus mit der Befugniß, sich durch einen Bevoll¬
mächtigen vertreten zu lassen.

Besondere Vorschriften.
Z. 26. In der Provinz Hannover werden die

Funktionender Regierung, soweit sie sich auf die im
Z. 24 bezeichneten Obliegenheiten beziehen, durch die
betreffende Landdrostei, im Uebrigen aber durch die
Finanzdirektion, die Funktionen des Landraths dagegen
durch den Amtshauptmann wahrgenommen.

§. 27. Die vorstehende Anweisungfindet auf die
von dem geodätischen Institute festgelegten trigonome¬
trischen Punkte mit der Maßgabe Anwendung, daß das
geodätische Institut in Berlin überall an die Stelle der
trigonometrischenAbtheilung der Landesaufnahme tritt,
auch sämmtliche Formularedementsprechend abzuändern
und sämmtliche Entschädigungen,sowie die Kosten der
Ausmessung zc. der fraglichen Punkte aus den Fonds
des gedachten Instituts zu bestreiken sind.

Z. 28. Auf die trigonometrischenArbeiten, welche
lediglich für die Zwecke der Katasterverwaltunq oder für
andere ökonomische oder nichistaatliche Zwecke ausge¬
führt werden, findet die vorliegendeAnweisung keine
Anwendung. Es bleibt jedoch vorbehalten, wo sich aus¬
nahmsweise ein Bedürfniß hierzu ergibt, die Erwerbung
der Marksteinschutzflächen bei einzelnen, zum Zwecke der
Katastervermessungen bestimmten trigonometrischen Haupt¬
punkten nach Maßgabe der vorliegenden Anweisung an¬
zuordnen.

Berlin, den 20. Juli 1878.
Der Kriegsminister: von Kameke.

Der Minister des Innern: Gr. zu Eulenburg.
Der Finanzminister: H o b r e ch t.
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Regierungsbezirk (Provinz) ^
Kreis V er-

Die etwaige Buchstabenbezeichnung für den Klasseuabschuitt in Spalte 8 fällt in den Provinzen West-

salen und Rheinprovinz, sowie in Schleswig-Holstein, Hannover und Hessen-Nassau an>..

B e m e r -

1. Die Spalten 1 bis 4 und 14, 15 sind durch die trigonometrische Abtheilung der Landesaufnahme

2. LeP?"b^ auf die Geldentschädigung Verzicht (H. 11 zu 1 dieser Anweisung), so
ben, daß nnd weshalb auf die Gewährung einer Entschädigung Verzicht geleistet wird, . ^ .

3 Die Angaben in den Spalten 2 bis 4 sind möglichst vollständig zu bewirken, dergestalt, daß danach

anch späterhin Zweifel über die Identität der in die Grundsteuerkarten eingetragenen Punkte mit den

Bezeichnung
des

trigonometrischen Punktes
in

Nähere Beschreibung der Oertlichkeit,

anf welcher der trigonometrische Punkt errichtet

worden ist, mit Angabe des betreffenden

Gemeinde- oder selbständigen

Gutsbezirks.

Name, Vornamen,

Stand, Wohnort

nnd Hausnummer des

Eigenthümers,

auf dessen Grundstück

der trigonometrische

Pnukt errichtet

worden ist.

S. 0.

n. s.

S. S.

. s. n?.

2^.S. 0.

s. iv.

./«Aö??. 2LS.

A. s. iO.

6.
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2?a«e?' su

7.

»27

Muster (zu §. 6.)

triaugnlation.

Jahr 18 . .

zeichnitz

der L a n d e s a u f u a h m e festgelegte» Punkte.

Bezeichnung der Parzelle, von welcher die Markstein¬

schutzfläche erworben wird, in den Grundsteuerbüchern
nnd Karten.

Bezeichnung

der Markstein¬

schutzfläche.
Zu

gewäh¬
! Nummer Nummer rende

Geld¬
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digung.
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ku n g e n.

oder deren Organe, die Spalten 5 bis 13 durch den Katasterkontroleur und die Spalte 16 durch den

wird die Angabe des Entschädigungsbetrages in Spalte 16 lesbar durchstrichen nnd in Spalte 17 angege-

sowohl die Ermittelungen zur Ausfüllung der Spalten 5 bis 13 mit Sicherheit vorgenommen werden, als

bezüglichen Punkten in den Vermessnngsakten der Landesaufnahme nicht entstehen können.



Muster L. (zu §. 10.)

Landestriangulation.
Regierungsbezirk(Provinz)
Kreis ^V.

den Z^. 1876.
An

den Herrn FieFe^'bssi^ö?-
zu

Fm-söWe/.
Gemäß den Vorschriften im Z. 3 des Gesetzes vom

7. Oktober 1865 (Gesetzsammlung für 1865, S. 1033)
bezw. im Artikel I. Z. 3 des Gesetzes vom 7. April
1869 (Gesetzsammlungfür 1869, S. 729) uud auf
Grund der Angaben des Katasteramtesüber die zum
Zwecke der Grundsteuerveranlagung stattgehabte Ein¬
schätzung ist die Entschädigung für die von Ihrem
Grund und Boden zur Errichtungund Sicherstellung
eines trigonometrischenMarksteinsan den Staat ab¬
getretene Bodenfläche von mir auf Z M., in Worten:

festgestellt worden, wovon ich Sie mit
dem Bemerken benachrichtige, daß Ihnen freisteht, sofern
Sie eine höhere Entschädigung beanspruchen, binnen
einer Präklnsivfrist von sechs Wochen gegen diese Fest¬
stellung den Rechtsweg zu beschreiten.

Gleichzeitig hiermit übersende ich Ihnen den Entwurf
zu einer Ueberlassungsurkuude,aus welcher das Nähere
über die abgetretene Marksteinschutzfläche ersichtlich ist,
in 2 Exemplaren, wovon ich das eine bereits vollzogen
habe, mit der Veranlassung,dieselben nunmehr auch
Ihrerseits zu vollziehen und das von mir noch nicht
vollzogene Exemplar binnen ... Tagen wieder an mich
zurückzusenden, widrigenfalls angenommen wird, daß
Sie es auf die zwangsweise Enteignung der Markstein¬
schutzflächeankommen lasseu.

Falls Sie sich weigern sollten, die Ueberlassungs¬
urkuude zu vollziehen bezw. die Marksteinschutzfläche
gegen die oben angegebeneEntschädigung freiwillig an

den Staat abzutreten, oder falls die Neberlassungsnr-
künde nicht binnen der angegebenenFrist vollzogen an
mich zurückgesandt sein wird, so wird, gemäß der Vor¬
schrift im letzten Absätze des Z. 1 der oben angezogeneu
Gesetze, die zwangsweise Enteignungder Markstein-
schntzflächegegen die festgesetzteEntschädigung nnd die
Einweisung des Staates in Besitz derselben durch mich
bewirkt werden.

Die Auszahlungder festgestellten Entschädigungsbe¬
träge erfolgt nach Rücksendung der Ueberlassungsnrklinden
seitens der Königlichen trigonometrischen Abtheilung
der Landesaufnahmedurch Vermittelung der betreffenden
Steuerkassen an die nach Z. 4 des Gesetzes vom 7.
Oktober 1865 bezw. nach Artikel I. Z. 4 des Gesetzes
vom 7. April 1869 sich legitimirenden Grundeigen^
thümer, worüber Jhueu seinerzeit das Erforderliche
mitgetheilt werden wird.

Der Königliche

Lauf. Nr. 2. des Verz. (Z. 6.)

Jnsinuatiousdokument.
den Z. 1876.

Ich bescheinige hiermit, daß mir die Verfügung des
Königliche» vom Z^ten 1876,
die von meinem Grund und Boden zur Errichtung
und Sicherstellung eines trigonometrischen Marksteins
an den Staat abgetreteneBodenfläche betreffend, nebst
dem Entwurf zu einer Ueberlafsnngsurknnde in 2
Exemplaren heute behäuoigt worden ist.

Ztti'sbiMe/, den Z. (Mobs»' 1876.
Daß die vorstehendbezeichnete Verfügung nebst An¬

lagen dem Herrn
richtig behändigt worden ist, bescheinigt.

F. N



Muster d (zu Z, 10. )
Landestriangulation.

Regierungsbezirk(Provinz) Al.
Kreis ^V. ^

Ucbcrlassttttgsurkttndc
Auf den Grundstücken'des ^'sAsisiöss^ss?'«

im Kreise ^V. ist ein in
den Registern der trigonometrischenAbtheilung der
Landesaufnahme die Bezeichnung F«>-sött'tte? /,
führender behanenerMarkstein errichtet worden, welcher
einen Dreieckspunkt Z. Ordnung des behufs der Landes¬
vermessung gelegten trigonometrischenNetzes bezeichnet
und den Vorschriften der Gesetze vom 7. Oktober 1865
(Gesetzsammlung für 1865, Seite 1033), vom 7. April
1869 (Gefetzsammlnng für 1869, Seite 729) und
vom 3. Juni 1874 (Gesetzsammlung für 1874, Seite
239) unterliegt.

Die zur Errichtung dieses Marksteins verwendete
Bodensläche mit Einschluß des zur Sicherstelluug
desselben erforderlichen kreisförmigen Umgebungsterrains
von 2 Meter und 6S Zentimeter Durchmesser umfaßt
Z Quadratmeter. Die für dieselbe zu gewährende
Entschädigung ist gemäß Z. 3 des Gesetzes vom 7.
Oktober 1865 bezw. Artikel I Z. 3 des Gesetzes vom
7. April 1869 vou vem mituuterzeichueteu
auf L M,, iu Worten: Mark, festgestellt worden.

Alles dies, sowie die Beschreibungder örtlichen
Lage ergibt des Näheren der umstehende Anszng aus
dem Verzeichnisse der trigonometrischenAbtheilung der
Landesaufnahme, welcher sich auf den vorerwähnten
Dreieckspnnkt nnd dessen Umgebnngsterrain bezieht.

t/s/' t'n
mit ciei' .-

«an »»'>' «oc/t
s/e>'s6^be?t ss?Ke>' s« V6?'ss/lstt

cMF6?WMM6tt ?/,'«>t/s^ ciass e»' SS
c/is ^<ti«>^swsiss t/s/'

//äs/ie «n/co»!»?stt iasss^
sott)/« MÄ c/ö?' .'

</ass^ /Ä^s e»' sis/t weiAs^s, </«s
M ckis ^k?f/s?zMs/ts

ASAS?! c/is oöstt aMFSFöbenö />si-
sm c/ett ocie/- a!ie

t>6öe?'/Ksstt?^8u^uttÄ6 c/e»- «MAS-
Asöe?!6» V0^ÜL!0Ae>! 86?'»
kvs»-^ gemäss ^»'sc/»-?'/'/ im is^^e»
sa^e f/es F. / c/e»' <?öss^ö vom ?.
^666 vom ^669^ Äe
i'o?i ^/«»Vcs/sins/t
ck's s/e?- /^oc/s??Me/ie As</s>! s/is
/ö,ÄAesötz^ö c/»e
ciss Ltaa^ss cie» Äs^ssUs»? »m'o/t
u)e»'t/e MöT'cksn,

«»! Zis« Ms. ös/iättc//A^
Wc>>v/e?i is<i A-ttt/ ö/s>'7Ntt»>i ssMs
</is ASÄtto/^ö ^oc/ö»/?ttc/tS a» c/eit

ck'e ^ß,- in t/en ü^ct^s» ./Z öis ^5
s/s« tt?»sts/ts«c/s» ^4?<ss?tAss öeMic/iiiete»

i/6As?! c/is V0?! ??«> /'ss^estöMö
Äit'öt

au/ e^s)' oös^ tt»</W0Asne?!<?sse^e
besc/^osse?^.

<?e^ö?t t//sss?i ^ssc/t/ttss s^s/i^ Äs«» /«'n-
sie/^/is/t eis»' W/iö Äs»- /'es^sss^^s?!
öimze/t ei»«»' «<?» sec^s I^oe/is»! ck's
^ssc/i/'ö/5tt«A cies /i'ec/^s^sAss o^'sn.

cis» O/c^obs»' ^676.
De>' Xonic/^'e^e ^K?!ci>-a^.

^V. ^V.
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i.

Bezeichnung
des

trigonometrischen Punktes
in

den Registern
der

trigonometrischen Abtheilung.

2.

S. 0.

76.^

Nähere Beschreibung der Oertlichkeit,

auf welcher der trigonometrische Punkt errichtet

worden ist, mit Angabe des betreffenden

Gemeinde- oder selbständigen

Gntsbezirks.

e/e>- ^'sAe^ei i« cke»

stüc/cs», 6s?neMc/e^e^!»'/c

Name, Vornamen,

Stand, Wohnort

und Hausnummer des

Eigenthümers,

ans dessen Grundstück

der trigonometrische

Punkt errichtet

worden ist.

4.

/v /eAe/ö^6>?^ö>' 2!?t
M'. 5.

Bemerkung.

Die etwaige Buchstabenbezeichnnng für den Klassenabschnitt in Spalte 8 fällt in den Provinzen West¬

falen uud Rheinprovinz, sowie in Schleswig-Holstein, Hannover und Hessen-Nassau aus.

Der Ziegeleibesitzer ^l</»//' Aiö?-mcmn M Der mituuterzeichuete acceptirt diese Er-

erkeunt die in dem vorstehenden Auszuge enthalteueu kläruugeu nameus des Fiökus und erkennt die Ueber¬

Angaben dnrchgehends als richtig anüberläßt die gäbe der bezeichneten Bodenfläche als vollzogen an.

bezeichnete Bodenfläche, deren Uebergabe bereits erfolgt ^iese Urkunde ist in zwei gleichlautenden Exemplaren

ist, AöAö» c^sm ausgefertigt und von beiden Theilen eigenhändig voll-

1. Wird auf die Entschädigung verzichtet, so ist das Wort
vor „überläßt" auszulassenund an Stelle der übrigen

kursiv gedruckten Worte zu setzen: „<?«,» Staate /»«-»«'t s»«,

Event, sind die bereits stattgehabtenanderweitenEintragungen
dementsprechend abzuändern.

L. Wird vorausgesehen, daß wegen der Entschädigung
der Rechtsweg beschrittenwerden wird, so ist hinter dem
Worte einzuschalten:„vo,'be/iatt!/cüÄs»- ,7«»

2usue>-kei!»e»!cke»
(«ergl. 13. letzte» Absatz dieser An¬

weisung.)

33t

Bezeichnung der Parzelle, von welcher die Markstein¬

schutzfläche erworben wird, in den Grundsteuerbüchern
und Karten.

Ge¬

markung.

Bezeichnung

der Markstein¬

schutzfläche.

^ L,

Zu

gewäh¬
rende

Geld¬

eutschä¬

digung.

Mk.

Bemerkuugeu.

zogen worden.

^V. ^V. den 6. 1876.

Ä Der Königliche

den 1876.

ASS.'

Bescheinigung^

Daß die Abschreibung der umstehend bezeichneten

Marksteinschntzsläche im Grundbuche gemäß 5 des

Gesetzes vom 7. Oktober 1865 nnd Artikel I Z. 5

des Gesetzes vom 7. April 1869 bezw. nach dem

Gesetze vom 3. Juni 1874 erfolgt ist,

(Daß die umstehend bezeichneten Bodenflächen im
Grundbuche nicht aufgeführt sind"?),
wird bescheinigt.

^V. den SO. S/c^e>- 1876.

Königliches Grundbuchamt.

" ) Sind die betreffenden Bodenflächennicht im Grundbuchs
aufgeführt, so ist der erste Satz der Bescheinigung, andernfalls
sind die in Klammern eingeschlossenenWorte zu durchstreichen.
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Landes-
Regieruugsbezirk(Provinz)
Kreis

U r -

Auf den Grundstückendes Äe»' Ode>'/'ö?'s^6?'6i ist ein in den Regi-
führenderbehauenerMarksteinerrichtetworden, welcher einen DreieckspunktZ. Ordnungdes behufs der
Oktober 1865 (Gesetzsammlungfür 1865, Seite 1033), vom 7. April 1869 (Gesetzsammlungfür 1869,

Die zur Errichtungdieses Marksteinsverwendete Bodenfläche mit Einschlußdes zur Sicherstellung
umfaßt L Quadratmeter.

Die Beschreibungder örtlichenLage ergibt des Näheren der umstehende Auszug aus dem Verzeichnisse
und dessen Umgebungsterrain,bezieht.

Laufende

Nr.desVerzeichnisses.

Bezeichnung
des

trigonometrischenPunktes
in

den Registern
der

trigonometrischenAbtheilung.

Nähere Beschreibungder Oertlichkeit,
auf welcherder trigonometrische Punkt errichtet

worden ist, mit Angabe des betreffenden
Gemeinde-oder selbständigen

Gutsbezirks.

Name,Vornamen,
Stand, Wohnort

und Hausnummer des
Eigenthümers,

auf dessen Grundstück
der trigonometrische

Punkt errichtet
worden ist.

1. 2. 3. 4.

7S
,3. S.

Bem
Die etwaige Buchstabe:

faleu und Rheinpr

77.S
20

e r k n u
lbezeich
ovinz,

g-
nung für den Klassenabschnittin Spalte 8 fällt
sowie in Schleswig-Holstein,Hannover und Hessei

, FÄ?-sFve>--

in den ProvinzenWeft-
l-Nafsau aus.

Die Romainen «nci Festen M erkennt
XöMANe/ien auf jegliche Benutzung der bezeichnetenBodenflächeund verpflichtetsich, dieselbe im

Urkundlich unter Siegel und Unterschrift.
^V. den Alm 1876.

(I" 8.)

triaugulatiou.
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Muster I). (zu F. 12.)

künde.

steru der trigonometrischenAbtheilungder Landesaufnahmedie Bezeichnung ^
LandesveriuessnuggelegtentrigonometrischenNetzes bezeichnet und den Vorschriften der Gesetzevom 7.
Seite 729) und vom 3. Iuui 1874 (Gesetzsammlung für 1874, Seite 239) unterliegt.
desselben erforderlichenkreisförmigen Umgebungsterrainsvon 2 Meter und SS ZentimeterDurchmesser

der trigonometrischenAbtheilungder Landesaufnahme,welcher sich auf den vorerwähntenDreieckspunkt

Bezeichnungder Parzelle, von welcherdie Markstein¬
schutzflächeerworben wird, in den Grundsteuerbüchern

uud Karten.

Ge¬

markung.

Nummer

Z-

T an

<15

Kultur¬

art.
Flächen¬

inhalt.

Hekt. Ar. yw

Rein¬

ertrag.

Thlr. '/.°°

Bezeichnung
der Markstein¬

schutzfläche.
Nummer

,-Z"«>
sN- K

Bemerkungen.

6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
16.

26S 70 SS so ^68

die in dem vorstehendenAuszügeenthaltenen Angabendnrchgehendsals richtig an, verzichtet namens</es
Eigenthum des zu erhalten.

^V.
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Master N, (zu ^ 17.)
La ud e s tr i a n g nla ti o n.

Regiernngsbezirk(Provinz)
Kreis

Nachweisung.
der von dem ?» ^V. ^V. in
der Zeit vom 2. O/Äoöe?' 2675 bis 2676
in die Gemarknngskarteneingemessenen trigonometrischen

Pnnkte des Kreises ^V.

2

s

s

Bezeichnung des
trigonometrischen Punktes

in den Registern der
trigonometrischen Abtheilung

der Landesaufnahme.

Z. 0.
s.

76. 2

Bemerkungen.

Sollte ein trigonome¬
trischer Punkt in den
Registern der trigonome¬
trischen Abtheilung der
Landesaufnahme eine an¬
dere Benennung führen,
als die Gemarkung,ans
der er belegen, so ist der
Name der Letzteren hier
anzugeben.

den Z. 2876.
2)ö?° /<a5as?ö>'/co»^'o/e»/'

2V. 2V.
Daß der 2V. die

vorbenannten 5^ Punkte in die Gemarkuugskarten ein¬
gemessen hat, wird mit dem Bemerke» bescheinigt, daß
auf Grund des Z. 17 der Miuisterialanweisnng vom
20. Juli 1878, betreffend die Errichtung uud Erhaltung
der trigonometrischen Marksteine, für denselben ein Ent¬
schädigungspauschquantumeinschließlichder von ihm
gezahlten Vergütungen für vorübergehendeFlurbeschädi¬
gungen :c. von

Z5S M. S6 Pf.
in Worten: 6t)

heute festgesetzt worden ist.
2V., den 26. 2676.

als Ersatz für die durch die Aufmessung des trigono-
metrischen Punktes Zm'sbWe? 2. am 27. .2u»i 1876
auf meinem Felde entstandene Flnrbeschädiguug durch
die Königliche Steuerkasse (den Kataster-
kontrolenr Herrn 2V. 2V.) zn 2V. ^V. gezahlt worden,
wodurch ich mich wegen dieses meines Entschädigungs¬
anspruches für abgefuudeu erkläre.

2)«/'söMö^ den Ä2. 1876.

Die Nothwendigkeit der Flurbeschädigung, sowie die
Angemessenheit des obigen Entschädigungsbetrageswird
hiermit bescheinigt.

2V, den 6. 1876.

^V. 2V.

Muster (zu ß. 20.)
La n d e s tri a u g ul a ti o u.

Regierungsbezirk(Provinz) ^V. 2V.
Kreis 2V. 2V.

„7 M. 56 Pf/'
geschrieben Keöe» Mark Pfennige sind mir

Anhang.
I, Gesetz vom 7. Oktober i36S, betreffend die Errich¬
tung und Erhaltung von Marksteinen behufs der zur
Legüng eines trigonometrischen Netzes über die sechs
östlichen Provinzen der Monarchiezn bestimmenden

trigonometrischenPunkte.
(Gesetzsammlung für 1865, Seite 1033.)

Wir Wilhelm,
von Gottes Gnaden König von Preußen zc.

verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Land¬
tages, was folgt:

H. 1. Die Eigenthümerbezw, die Pächter oder
sonstigen Nutznießervon Grundstücken in den sechs
östlichen Provinzen der Monarchie sind verpflichtet, die
Ausführung der erforderlichen Arbeiten zur Herstellung
eines über diese Landestheile zu legenden trigonome^
irischen Netzes, sowie zu allen späteren zur Ausführung
der Landesvermessung erforderlichen amtlichen Detail¬
vermessungen auf den betreffenden Grundstücken zu
gestatten.

Die zur Festlegung der trigonometrischen Punkte durch
Errichtung von Marksteinen nach der Bestimmung der
Trigonometer erforderlichen Bodenflächen, sowie das
zur Sicherstellung der Marksteine nöthige Umgebungs¬
terrain sind dem Staate eigenthümlich zu überlassen.

Gebäude, Hoflagen und Hausgärten werden von den
vorstehenden Anordnungen nicht betroffen.

In Ermangelung einer gütlichen Einigung zwischen
den Interessenten erfolgt die Einweisung in den Besitz
der hiernach dem Staate abzutretenden Bodcnflächen
nach Anhörung des betheiligten Eigenthümers und nach
wenigstens vorläufiger Feststellung der Entschädigung
(Z. 3) durch den Kreislandrath.

Z. 3. Die Vergütung des den Grundstückenbei Aus¬
führung der im tz- 1 bezeichneten Arbeiten etwa zuge¬
fügten vorübergehenden Schadens erfolgt nach den allge¬
meinen gesetzlichenBestimmungen.



Der Anspruch auf jede derartige Entschädigung er¬
lischt binnen Jahresfrist nach der angeblichen Schadeus-

zusügung.

3. In Ermangelung einer gütlichen Einigung

über den Kaufpreis wird für die Ueberlassuug' des

Eigenthums der Bodenflächen zur Errichtung der Mark¬

steine mit Einschluß des zu deren Sicherstellung erfor¬

derlichen Umgebungsterraius bis zu 20 Quadratfuß

Flächeninhalt eine Entschädigung gewährt von
1 Nthlr. bei der Kulturart Gärten »nd ersten bis

fünften Ackerklaffe,

20 Sgr. bei der sechsten bis achten Ackerklasse,
10 Sgr. bei jeder anderen Knltnrart,

„ach Maßgabe der in der Ausführung des Grundsteuer¬

gesetzes vom 21. Mai 1861 (Gesetzsammlung Seite 253)

erfolgten Veranlagung des ganzen in der Gemarkungs¬
karte und dem Flurbuche unter einer besonderen Nummer

eingetragenen Flächenabschnittes, zu welchen, die über¬
lassene Äodenfläche gehört.

Ist die in Anspruch genommene Bodenfläche großer

als ^0 Quadratsuß, so wird für jede größere Fläche

innerhalb weiterer 20 Quadratfuß die obeu festgesetzte
Entschädigung gezahlt.

Die Festsetzung der Entschädigung erfolgt durch den

Kreislandrath. Den Entschädic>n»gsberechtigten, welche

cine höhere Entschädigung beanspruchen, steht gegen die

Festsetzung des Kreislandrathes binnen einer sechs¬

wöchentlichen Präklusivfrist der Rechtsweg zu. Die

Abmessung der Entschädigung erfolgt in einem solchen

Falle nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen.
4, Uebersteigt die Entschädigungssumme den Be¬

trag von L0 Thalern nicht, so wird dieselbe dem Ent-

schädignngsberechtigten znr freien Disposition aus¬
gehändigt.

Die Legitimation des die Entschädigung (§. 3) in

Anspruch nehmenden Interessenten ist, wenn der Besitz¬

titel für denselben im Hypothekenbuche nicht berichtigt

sein sollte, für geführt zu erachten, weuu

») derselbe eine anf die Erwerbung des Eigenthums

von dem betreffenden Grundstücke lautende öffentliche
Urkunde vorzulegen im Stande ist, oder wenn ihm

von der zuständigen Gemeindebehörde bescheinigt

wird, daß er das Grundstück besitze und daß ein

anderer Eigenthümer desselben nicht bekannt sei;

d) nach Benachrichtigung der aus dem Hypotheken¬
buche etwa ersichtlichen Eigeuthumspräteudeuten

seitens der mit der Leitung der trigonometrischen

Arbeiten beauftragten Behörde, oder bei nicht

regulirlem Hypothekenbuche nach einmaligem öffent¬
lichem Aufrufe durch das Regierungsamtsblatt

von keinem Anderen binnen einer Frist von acht

Wochen Ansprüche anf die Entschädigung bei der

gedachten Behörde erhoben werden

Bei Gewährung einer höheren Entschädigungssumme

tritt Letztere rücksichtlich aller Eigenthums-, Nutzungs¬

oder sonstigen Realansprüche, insbesondere der Real¬

lasten und Hypotheken, an die Stelle des betreffenden
Grundstücks.

5. Bon dem Zeitpunkte ihrer Uebergabe resp,
ihrer Ueberweisung an den Staat ab werden die Grund¬

stücke von alleu darauf haftenden, auf privatrechtlichen
Titelu beruhenden Verpflichtungen frei.

Ist das betreffende Gruudstück im Hhpothekenbuche

aufgeführt, so muß die Abschreibung desselben erfolgen,

und zwar im Falle der zwangsweisen Enteignung auf
bloße Requisition des Kreislandrathes.

§. 6, Die Ortsbehörden sind verpflichtet, die Erhal¬

tung der Marksteine in ordnungsmäßigem Stande zu

überwachen und von jeder Beschädigung oder Verrücknng
derselben dem Kreislandrathe Anzeige zu machen.

Vorsätzliche Beschädigungen der Marksteine unter¬

liegen der Bestrafung nach Z, 282 des Strafgesetzbuchs
vom 14. April 185t.

Z, 7. Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforder¬

lichen Anordnungen erlassen die Minister der Finanzen,
des Krieges und des Innern gemeinschaftlich.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unter¬

schrift und beigedrucktem Königlichem Insiegel.
Gegeben Baden-Baden, den 7, Oktober 1365.

II. Gesetz vom 7 April 1869, betreffend die Errich¬
tung von Marksteinen.

(Gesetzsammlung für 1869, Seite 729.)
Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen zc.

verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Land¬

tages der Monarchie, was folgt:
Artikel I.

Das Gesetz vom 7. Oktober 1865, betreffend die

Errichtung und Erhaltung von Marksteinen behufs der

zur Legung eines trigonometrischen Netzes über die

sechs östlichen Provinzen der Monarchie zu bestimmen¬

den trigonometrischen Puukte, (Gesetzsammlung Seite

1033) wird in der folgenden Fassung auf den übrigen
Umfang der Monarchie mit Ausschluß der Hohen-

zollernschen Lande und des Jadegebietes ^) ausgedehnt:

§. 1. Die Eigenthümer bezw. die Pächter oder
sonstigen Nutznießer von Grundstücken sind verpflichtet,

die Ausführung der Arbeiten bei allen trigonometrischen

Vermessungen, sowie bei allen späteren zur Ausführung

der Landesvermessung erforderlichen amtlichen Detail-

Vermessungen auf den betreffenden Grundstücken zu ge¬
statten.

Die zur Festlegung der trigonometrischen Punkte

durch Errichtung von Marksteinen nach der Bestimmung

der Trigouometer erforderlichen Bodenflächen, sowie das

znr Sicherstellung der Marksteine nöthige Umgebungs-

terrai» sind dem Staate eigenthümlich zu überlassen.

Gebäude, Hoflagen und Hausgärten werden von den
vorstehenden Anordnungen nicht betroffen.

In Ermangelung einer gütlichen Einigung zwischen

Das Jadegebiet ist durch Gesetz vom 23. März t873
(Gesetzsammlung für 1873, Seite 107) mit der Provinz Hanno¬
ver vereinigt und damit das vorliegende Gesetz zugleich auf
das genannte Gebiet mit ausgedehnt worden.



den Interessenten erfolgt die Einweisung in den Besitz
der hiernach dem Staate abzutretenden Bodenflächen
nach Anhörung des betheiligten Eigenthümer und nach
wenigstens vorläufiger Feststellung der Entschädigung
(Z. 3) durch den Kreislandrath.

2. Die Vergütung des den Grundstücken bei
Ausführung der im §. 1 bezeichnetenArbeiten etwa
zugefügten vorübergehendenSchadens erfolgt nach den
allgemeinengesetzlichenBestimmungen.

Der Anspruch auf jede derartige Entschädigung er¬
lischt binnen Jahresfrist nach der angeblichen SchadenS-
zufügung.

H. 3. In Ermangelung einer gütlichen Einigung
über den Kaufpreis wird für die Überlassung des
Eigenthums der Bodenflächen zur Errichtung der
Marksteine mit Einschluß des zu deren Sicherstellung
erforderlichen Umgebungsterrains bis zu 20 Quadrat¬
fuß Flächeninhalt eine Entschädigunggewährt von

Einem Thaler bei der Kulturart der Gärten und
der ersten bis fünften Ackerklasse, zwanzig Silber¬
groschen bei der sechsten bis achten Ackerklasse, zehn
Silbergroschen bei jeder anderen Kulturart.
Für die durch das Gesetz vom 20. September 1866

und die beiden Gesetze vom 24. Dezember 1866 (Ge¬
setzsammlungSeite 555, 875, 876) mit der Monarchie
vereinigten Landestheile wird bis zur Erhebung der in
denselben nach dem Gesetze vom 21. Mai 1861 (Ge¬
setzsammlung Seite 253) neu zu veranlagenden Grund¬
steuer

Ackerland von guter und mittlerer Ertragsfähigkeit
dem Boden erster bis fünfter Klasse,

Ackerland von einer die mittlere Ertragsfähigkeit nicht
erreichenden Beschaffenheit dem Boden sechster bis
achter Klasse

entsprechend gerechnet.
Ist die in Anspruch genommene Bodenfläche größer

als 20 Quadratfuß, so wird für jede größere Fläche
innerhalb weiterer 20 Quadratfuß die oben festgesetzte
Entschädigunggezahlt.

Die Bestimmung der Kulturart der Bodenfläche er¬
folgt nach Maßgabe der darüber im F. 5 der Anwei¬
sung für das Verfahren bei Ermittelung des Reiner¬
trages der Liegenschaften behufs anderweiter Regelung
der Grundsteuer vom 21. Mai 1861 (Gesetzsammlung
Seite 258) enthaltenen Vorschriften, die Bestimmung
der Ertragsfähigkeit des Ackerlandes dagegen auf Grund
diesfälliger besondererFeststellungdes Kreislandrathes,

Die Festsetzung der Entschädigung erfolgt durch den
Kreislandrath. Den Entschädigungsberechtigten,welche
eine höhere Entschädigung beanspruchen, steht gegen die
Festsetzung des Kreislandrathes binnen einer sechswö¬
chentlichen Präklnsivsristder Rechtsweg zu. Die Ab¬
messung der Entschädigung erfolgt in einem solchen
Falle nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen.

Z. 4. Uebersteigt die Entschädigungssummeden Be¬
trag von 20 Thalern nicht, so wird dieselbe den Ent¬
schädigungsberechtigtenzur freien Disposition ausge¬
händigt.

Die Legitimation des die Entschädigung (§. 3) in
Anspruch nehmenden Interessenten ist, wenn der Besitztitel
für denselben im Hypothekenbuchenicht berichtigt sein
sollte, für geführt zu erachten, wenn
k. derselbe eine auf die Erwerbung des Eigenthums

von dem betreffenden Grundstücke lautende öffentliche
Urkunde vorzulegen im Stande ist, oder wenn ihm
von der zuständigen Gemeindehördebescheinigt wird,
daß er das Grundstück besitze und daß ein anderer
Eigenthümer desselben nicht bekannt sei,

d. nach Benachrichtigung der aus dem Hypothekenbuche
etwa ersichtlichen Eigenthnmsprätendenlen seitens der
mit der Leitung der trigonometrischen Arbeiten be¬
auftragten Behörde, oder bei nicht regulirtem Hypo¬
thekeubuche nach einmaligem öffentlichen Aufrufe durch
das Regierungsamtsblatt von keinem Anderen binnen
einer Frist von acht Wochen Ansprüche auf die Ent¬
schädigung bei der gedachten Behörde erhoben werden.
Bei Gewährung einer.höheren Entschädigungssumme

tritt Letztere rücksichtlich aller Eigenthums-, Nutzungs¬
oder sonstigen Realansprüche, insbesondere der Real¬
lasten und Hypotheken, an die Stelle des betreffenden
Grundstücks.

H, 5. Bon dem Zeitpunkte ihrer Uebergabe resp,
ihrer Ueberweisungan den Staat ab werden die Grund¬
stücke von allen darauf haftenden, auf privatrechtlichen
Titeln beruhenden Verpflichtungenfrei.

Ist das betreffende Grundstück im Hypothekeubuche
aufgeführt, so muß dieAbschreibnngdemselben erfolgen,
und zwar im Falle der zwangsweise» Enteignung auf
Requisition des Kreislandrathes.

Z. 6. Die Ortsbehördensind verpflichtet, die Er¬
haltung der Marksteine in ordnungsmäßigemStande zu
überwachen und von jeder Beschädigung oder Ver¬
rückung derselben dem Kreislandrathe Anzeige zu machen.

Vorsätzliche Beschädigungen der Marksteine unterliegen
der Bestrafung nach H. 282 des Strafgesetzbuchesvom
14. April 1851 (Gesetzsammlung S. 158).

Artikel II.
Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderliche»

Anordnungen erlassen die Minister der Finanzen, des
Krieges und des Innern gemeinschaftlich.

Gegeben Berlin, den 7- April 1869.

III. Gesetz vom 3. Juni 1874 zur Ergänzung derGesetze vom 7. Oktober 1865 und 7. April 1869, die
Errichtung von trigonometrischen Marksteinenbetreffend.

(Gesetzsammlung für 1874, Seite 239.)
Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen zc.
verordnen,mit Zustimmungbeider Häuser des Land¬
tages der Monarchie, was folgt:

Einziger Paragraph.
Grundstücke, welche auf Grund der Gesetze vom 7.

Oktober 1865 und vom 7. April 1869 zur Errichtung
trigonometrischerMarksteine vom Staate erworben sind,
müssen, sofern sie im Hypotheken-resp. Grundbuch ans-
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geführt sind, auf bloße Requisition des Kreislandraths
auch dann abgeschrieben werden, wenn die Enteignung
nicht zwangsweise,sondern im Wege der Vereinbarung
erfolgt ist.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unter¬
schrift und beigedrucktem KöniglichemJnsiegel.

Gegeben Schloß Babelsberg, den 3, Juni 1874.

lV. Auszug aus dem Lanenburgischen Gesetze vom
15. Februar 1875, betreffend die anderweite Regelung

der Grundsteuer,
(Offizielles Wochenblatt für das HerzogthumLauenburg

für 1875, Seite 127.)

Wir Wilhelm,
von Gottes Gnaden König von Preußen, Herzog von

Lauenburg zc.
verordnen, nach vorgängigerZustimmung Unserer ge¬
treuen Ritter- und Landschaft für das Herzogthum
Lauenburg, was folgt:

8 18. Die Bodenflächen, welche zur Festlegung der
zu bestimmendentrigonometrischen Punkte durch Er¬
richtung von Marksteinenerforderlichsind, werden nach
den Bestimmungen der unter und L. anliegenden*)
Preußischen Gesetze vom 7. April 1869 und '3. Juni
1874, welche Gesetze hierdurch ihrem ganzen Inhalte
nach eingeführt werden, für den Staat erworben

Oben unter Nr. II und III abgedruckt,

Redrgin im Bureau der Königlichen Regierung. — Düsseldorf, L, Noß <K Königliche Hoftuchdrucler.
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